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U nerloubte Rechtsberotung

Aufklörung und Berotung in Kredit- und Hypothekenongelegenheiien

sowie bei Schwierigkeiten finonzwirtschoftlicherArt ist erloubnispflichtige

Rechtsberotung.

Die Edoubnispflicht entföllt nicht desholb, weil der Antrogsteller sich fÜr

die im Vereinszweck betriebene Rechtsberotung seiner Mitglieder einer

Person bedient, welche die Erloubnis hot oder ihrer nicht bedorf.

{OLG Schleswis Beschl.v. 5.10.1988 - 2W 120/87 - AnwBl 1989,2451

Unerloubte/geschöftsmößige Rechtsberotung

Der Begriff der Geschöftsmößigkeit erfordert eine Tötigkeit, bei der der

Ho ndelnde beobsichtigt, sie - sei es ouch nur bei sich bietender Gelegen-

heit - in gleicherWeise zu wiederholen. Bereits eine einmolige Besorgung

f rem d er Rechtso n g elegen heiten ko n n d ie Absicht ku nftiger Wiederhol u n-

gen indizieren.
(OLG Korlsruhe Urt.v. 25.5.]988 - 6 U 232/BZ - AnwBl \989,2441

Unzulössige Rechtsberotung des Steuerberoters

Ein Vertrog anrischen Steuerberoter und seinem Mondonten Über Ver-

hondlungen mii den Gloubigern des Mondonten z^/ecks HerbeifÜhrung

einer wirtschoftlichen Sonierung verstößt gegen dos Rechisberotungs-

gesetz und ist doher nichtig.

Ein Anspruch ous einer solchen Tötigkeit steht dem Sieuerberoter weder

ous Vedrog, noch den Vorschriften über die GeschöftsfÜhrung ohne

Aufiro g lgg 677 I+.BG B), n och o us dem Gesichtspu n kt der u n g erechtfertig-

ten Bereicherung ($g Bl2 ff. BGB) zu.

{OLG Homm Urt.v. Z.lO.19BB - 25 U 59/88 rkr., StB 1989,45: NJW-RR1989,3641

Rechtsberotungsgesetz, Zuverlössigkeit, Gewerbebetrieb

Einem Rechtsbeistond, der - wenn ouch unter Zwischenscholtung einer

,,Ein-Monn-GmbH" - eine Bor betreibt, bei der es sich um einen bordell-

ortigen Betrieb hondelt, fehlt die für seinen Beru{ ols Rechtsberoter erfor-

derliche Zuverlössigkeit, so doß die Erloubnis zur geschöftsmößigen

Besorgung fremder Rechtsongelegenheiten zu widerrufen ist.

(Hess. VGH tJrt.v.19.7.19BB - ll UE 119l/86, AnwBll9BB,59l)
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Rechtsberotung/Rechtsbesorgung

- Geschö{tsmößigkeit
- Krediiberotung
- Pflicht zur Hinzuziehung eines RA

- Sonierungsverhondlungen
- durch Steuerberoter 89,
- durch Wirtschoftsprüfer
: Abfossung d. Koufuertroges
: Verkoufsverhondlungen

Sochwolterhoftung

Sochverstöndiger
- Abweichung von Sochverstöndigengutochten

Schoden

- Anlogeberotung

- Anwoltskoslen b. Abfindungsvergleich
- bei Fomilienunternehmen
* Geldbuße/-strofe
- erstrongige Grundschuld

- bei verbundenen Unternehmen

- unrechtmö0iger Vermögensvorteil

Sozietöt
- Anwoltsnotor u. Rechtsbeistond

- Au0enprüfung d. unzustöndiges FA

- Gewinnfeststellungsbescheid on einen Sozius
- Gewinnfeststel Iun gserklörung

Sleuerberotungsgeselz
- S23 Abs.3
: Holbtogstötigkeit
AA7

: Wirtschoftsberotung,
An logenempfeh lung

Steuerberotungsverlrog
- Auflösung des -: frisilose Kündigung
- lnholt des -
- Löschung von Buchholtungsdoten
- Möngelbeseitigung
- Pflicht zur ollgemeinen Rechtsberoiung?

Steuergestoltungsberotung
- wegen Anderung der Steuerrichtlinien

- Berotung zu gesetzeswidriger Proxis

- Einbringung einer Einzelfirmo in eine GmbH
- unentgeltliches Wohnrecht
Steuerverkürzung, $ 378 AO
- durch Steuerberoter

Treuhönder

- Anderkonto des Notors

- Bouhenengemeinschoft, zustonde gekommene

- Belehrung über steuerl. Risiken

: Wissensvorsprung d. TH

- Honororonspruch d. -: bei Minderwohn{löche
- Plonungsönderung
- Prospekthoftung d. -
- Prüfung boutechnischer Frogen
- Schoden

- Versicherungsschutz

Veriöhrung, S12 WG
- Beginn

- Verjöhrungshemmung, 5 12 ll

Veriührung, S5l BRAO
- Anologie zu 5 852 Abs. 2 BGB
- Wiederholung der Einrede

Veriöhrung ($68 StBerG, g5l o WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler

und Veriö h ru ngsvorsch rift {sekundö ro nspruch )

: Anloß zur Prüfung u. Belehrung
: Beginn d. Belehrungspflicht
: keine Belehrungspilicht

- Kenninis d. Fehlers und d. Veriöhrungsloge
- Unkenntnis über Verjöhrungsvorschrift
: Mondotsende
: Nochbeorbeitungsouftrog on Kollegen: schuldho{te Verletzung der -

- Veriöhrungsbeginn
: Ablouf d. Festsetzungsverjöhrung
: Betriebsprüfung

ollgemein
: Folgeschöden
: Kopiiolonloge
: Koufuertrog
: Konkurs
: Verlust der Zb-AfA
: Zohlung d. Sieuer

Veriöhrung, Schodenersotzonspruch
($5lo WPO)
- vorvertroglicher Regreßonspruch
- Sieuerberof ung d.,,Nur-Wirtschoftsprüfer,,

Veriöhruns (9638 BGB)

- Mongelfolgeschoden
Veriöhrung, $ 852 BGB, 82 KO
- Kenntnis des Vertreters
- Veriöhrungshemmung. $ 852 Abs. 2 BGB

:,,Einschlofen" von Verhondlungen
: Meinungsoustousch

Verschulden

- durch Kollegiolgerichtsentscheidung

Versicherungsschulz

- Anerkenntnisverbot

- Anzeigepflichtuerletzung
- Bindungswirkung d. Hoftpflichturteils
- wissentl. Pflichtvedetzung
: verdeckte Provisionsonnohme
: Zohlung vor Fölligkeit

- Relevonzrechtsprechung
- Trenn un gsprinzip Hoftpf lichF/Decku n gsproze0
- Treuhondtötigkeit
- Verjöhrung, S 12 WG
Vollmocht
- Hondeln ohne -
Vorteilsousgleich
- Anlogeberotung

Vorvertroglicher Regreßonspruch

- Veriöhrung des -
Wirtschoftsprüfer
- Befongenheit S3l9 HGB
- Verdocht d. Vermögensverfolls

Wp-GmbH
- Durchgriffshoftung d. Geschöftsführers

Zurückbeholtungsrecht
- on Arbeitsergebnissen
- on Houptobschlußübersichi und

Umbuchungsliste
- Konkurs des Mondonten
Zustellung

- on StB oder Mondonten
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Hoftung des Wir+schoftsprüfers
- Veriöhrung, g5lo WPO
- voryertrog liche schodenersotzo nsprüche,

Ansprüche ous Geschöftsführer ohne Auftrog
- Rechtsberotung, Art.l $5 Nr. 2 Rechtsberotungsgesetz
{OLG Homburg Urt.v. 5.4.1989 - SU 44/86l

6

Leitsötze (d.Verf.),

l. Der Alleingesellschofter und gleichzeitig einzige ollein-vertretungs-
berechtigte Geschöftsführer einer wp-GmbH 'rst einer persönlich;n
Hoftung - Durchgriffshoftung - nicht ousgesetzt.

Eine Durchgriffshoftung würde den Mißbrouch von Rechtsformen und
ein treuwidriges Berufen ouf die rechtliche selbstöndigkeit der GmbH
voroussetzen.

2. Regreßonsprüche wegen fehlerhofter Berotung bei Abschluß eines
Koufvertroges veriöhren in fünf Johren gem. S 5l o WpO.
Veriöhrungsbeginn ist der Zeitpunkt des Abschlusses des Kouf-
vertroges.

3. Die Regeln über den ,,sekundören schodenersotzonspruch" gelien
ouch für den WP.

Die Pflicht zur Belehrung über Fehler in den eigenen Arbeiien und die
veriöhrungsbestimmung des $ 5l o WPo entföllt, sobold der Mondont
nicht mehr belehrungsbedudtig ist. Die Belehrungspflicht des Mon-
donten entföllt mit einer Beouftrogung eines RA zur prüfung von
Regrellonsprüchen.

4. Die Hinzuziehung des WP zu verkoufsverhondlungen ist berufstypisch.
Die schriftliche Abfossung des Koufuertroges noih Beendigung der
verhondlungen steht im unmittelboren Zusommenhong mitleiwirt-
schoftsberoienden Tötigkeit des Wp und stellt keine zusötzliche und
eigenstöndige Rechtsberotung dor (Art.l $5 Nr. 2 Rechtsberotungs-
gesetzl.

5. Die vereinborung eines Erfolgshonorors stellt eine gegen gl3B BGB
versfoßende nichtige Honoro ro bsproche do r.

6. Schodenersotzonsprüche ous nichtigen Berotungsvertrögen wegen
Versch u ldens bei verlro gssch I uß oder Gesch öfrsfü h ru n g o h ne Auftio g
veriöhren ebenfolls in fünf Johren gem. g5lo wpo wie schodenl
ersotzonsprüche ous positiver Vertrogsverletzung eines wirksomen
Berotungsvertroges.
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Gerling lnformotionen fÜrwirtschoftsprÜfende, rechfs- und steuerberolende Berufe Gt9t89 Stichwort- u nd Entscheidungsverzeichnis
(Heft l-? .1989)

Aus den Gründen:

ol Der Klögerwirlt dem Beklogten Verletzung seiner ols WirtschoftsprÜfer

übernommenen Beroiungspflichten vor. Doch ist der Beklogte nicht in

ollen vom Klöger ong"rpro.henen Totigkeitsbereichen persönliche

Verpflichtungen eingegongen. Der Beklogte hot mehrere Verlröge

obgeschlossen, nömlich

einen Berotungsvertrog awischen der KG und der GmbH,

den Berotungsvertrog zwischen dem Zedenten und dem Beklogten

persönlich,

- den on die GmbH gerichteten, im Anschlufj on den Verkouf der

Gese I lsc h oftso ntei I e d u rch g ef Ü h rte n Auftro g, d ie,,Verkö uferbi I o nz"

zu prüfen, der entweder - wie der Beklogte vorgetrogen hot - dqt

GmbH schon im Loufe des Johres 1977 eteilt worden ist oder sich

ous Art. lll des Vertroges ergob;

- schließlich noch vom Beklogten bestrittener Dorstellung des Klögers

ein Vertrogsverhöltnis anrischen der Firmo und der GmbH, welches

indessen frt di" Entscheidung dieses Rechtssireits dohingestelli

bleiben konn.

Der Beklogte hoftet dem Klöger nur persöniich, soweit er ouch persön-

lich fur dun Z"dunien tötig zu sein verpflichtetwor. FÜr eine Durchgriffs-

hoftung des Beklogten in Jen Bereichen, in denen dievon ihm geleitete

Gr r r b I I Ver+rcr gspo rtner des Zcdcntcn baar. der KG wo r; liegt entgegen

der Ansicht des Klögers nichts vor. Dos wÜrde einen MifJbrouch der

unterschiedlichen Reihtsformen, ein treuwidriges Berufen ouf die recht-

liche Selbstöndigkeit der GmbH voroussetzen (vgl. beispielsweise

BGtlZ68,312,315 und die dort genonnien Beispiele), wofÜr hier nichts

ersichtlich ist. Die blo0e Totsoche, do0 der Beklogte Alleingesell-

schofter und der - unstreiiig - einzige olleinvertretungsberechtigte

Geschöftsführer der GmbH wor und ist, reicht dofÜr nicht ous. Seit

Gründung der GmbH sind ou$erdem die Vertrogsverhöltnisse klor-

gestellt ,id inrb"rondere deutlich gemocht rryorfe1, doß sowohl die

Frufer ols ouch die Berotertötigkeit von der GmbH wohrgenommen

wurden. Auch hot der Beklogte die Beteiligung unterschiedlicher

Rechispersonen on den einzelnen Aufirogsverhöltnissen in den Auf-

tro gssch rei ben vo m 20.2.197 B deutlich hervorg ehoben. Jedenfo I ls ist

hie; für ein insoweii treuwidriges Vorgehen des Beklogten nicht

ersichtlich.

b) Unobhongig dovon, welche Beroiungspflichten im einzelnen sich ous

dem vom Auklogten persönlich mit dem Zedenten obgeschlossenen

Abfindungsvergleich

- Anwoltskosien

Allgemeine Auftrogsbedingungen d.Wp

- Ausschluß{rist, 59 Abs. 3 Nr. I

Allgemeine Versicherungsbedingungen

- wissentliche Pflichiverletzung

Anderkonto
- des Notors

- Verrechnung mit GebÜhrenforderung

Anlogeberotung
- lmmobilienkouf l9B0

- Liquiditötsbelosiung
- Pflicht zur -
- Prognosen

- Risiken
: proiizierte Steuervorteile

- Risikobeurteilung d. Anlegers

- Schoden

Auskunftsvertrog
- siillschweigender Abschluß

- Veriöhrung
- Werkverirog

Bekonntgobe d. Steuerbescheides

- on Mondonten oder StB

Belehrungspflicht d. SIBIWPIRA

- fehlende BelehrungsbedÜrftigkeit
: eigene Sochkunde, Zohnorzl
: 

:',s"l: k:h\: 
l-1? 

G::-'!*l:ll^^^
: l\ocnoeoruellul lg5qulllu9 ur I r\vrrevv"

Berichtigung ($173 1,2 AO)

- orobes Verschulden
I Uberprüfung der Arbeitsergebnisse

d. Mitorbeiters

Beschlognohmeverbot, $ 97 SIPO

- Buchholtungsunierlogen

Beweislosl, s. ouch Dorlegungslost

- Belehrungspflicht
- Buchungsfehler

Bilonzerstellung
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Noch Sochloge bedorf die Froge keiner Vertiefung und obschließenden
Entscheidung mehr, ob der Versicherungsschutz bereits desholb nicht
besieht, weil der Steuerberoter Sch. bei derVermittlung von Beteiligungen
für Eisloufcenter gewerblich tötig geworden ist und er domit eine mit dlm
Beruf des Steuerberoters nicht vereinbore Totigkeit ousgeübt hot (vgl.

ZifIer3 BB i.V. milZifler I Nr. ZAbs.lsotzlderStondesrichtlinienl.lmmerhln
ist der Versicherungsnehmer Sch. nicht nur im Folle des Mondonten K. in
der beschriebenen Weise tötig geworden, sondern hot ouch in dem Foll
H. zwei Beteiligungen on Eisloufcentern, und zuorinW. und in K., gegen
Provision vermittelt.

Weiferführende Hinweise:

Zu r schodenersotzpf I icht des stB bei Provisio nszo h I u n g, BG H Gl 1987, 117
:Z'\P1987,1054: NJW RR lgBZ l38l und G\19B7,B4: NJW RR tgBZ l3BO: WM 1987,725: VersR 1987,1036.
Umfongreiche weiterführende Rechtsprechung- und Liieroturhinweise
befinden sich in GllgBZ BB f.

Die Centrole fur GmbH legt in 3. Aufloge dos GmbH-Toschenbuch vor.
Beorbeiter sind Prof. Dr. Dieter Schulze zurWiesche, RA Dr. Eder und Dipl.-
Volkswirt Herbert Honsen. Der Houptteil besteht ous einem Lexikon des
Gesellschofts-, Bilonz- und Steuerrechts der GmbH. ln den 330 stich-
worlen werden olle bedeutsomen Sochverholte ous dem Leben der
GmbH erfoßt und in kurzer prögnonter und verstöndlicherArt dorgestelli.
Dorüber hinous bietet es ein Formulorteil mit Gesellschofts- und
Gesch oftsf ü h rerverirö g en sowie ei ner Aufsichisrots-Geschöftsord n u n g
Verlog Dr. Otto Schmidt KG, Köln 1989,424 Seiten DIN A6,48,- DMi.

Vertrog ergeben hoben, ist donoch iedenfolls eindeutig festzustellen und
unstreitig, doß die im Zusommenhong mit der prüfung des Johres-
obschlusse s1977 entfqltete Tötigkeit von der GmbH gescliuldet wor und
nicht vom Beklogten persönlich. Soweit der Beklogte in diesem Zusom-
menhong gehondelt und sich geöußeri hot (u.o. Schreiben vom
l4,4.l97\l,geschoh dies im Nomen derGmbH.lhn triffrdoherouch nichr
dieverlrogliche Hoftung dofut, doß ongeblich die prüfer ihreTötigkeitouf-
genommen hoben, ohne doß die Verkoufer eine zu prüfende Biionz vor-
gelegt hoben, und bei der Prüfung und Testierung der Bilonzen fehler-
hofte Grundsötze ongewendet worden seien. Wenn in diesem Bereich
Vertrogsverletzungen gegenüber der KG bzw. deren Gesellschoftern ols
Verköufer der Firmenonteile begongen worden sein sollten, wöre hierfür
noch den Grundsötzen der positiven Forderungsverletzung durch die
GmbH schodenersolz zu leisten gewesen. Eine eigene Hoftung des
Beklogten ols deren vertreter scheidet doneben orr lgGH NJWlqo+,
20091. Soweit die Rechtsprechung in besonderen Föllen den Vertreter des
eigentl ich en Verlro gspo dners o uch f ü r Versch u lden bei der Du rchfü h ru n g
eines Vertroges hoteinstehen lossen (BGHZ 70,337l,logen ondere, nichJ
verg leich bore Sochverho lte zug runde.

sch ließlich sind Bedenken gegen die Wirkso m keit dieses, der prüfun g und
Testieru n g der Bilo nzen per 31. 12. 1g77 zugrun de I iegen den Rechtsveinc tt-
nisses nicht ersichtlich. Dieser Auffrog enthiert die typischen Aufgoben für
einen Wirtschoftsprüfer und wurde doher vom Rechtsberotungsgesetz
nicht erfoßt und wor zumindest noch Art.l $5 Nr. 2 Rechtsbeiolrngr-
gesetz wirksom. Eine persönliche Hoffung des Beklogten in diesem
Bereich scheidet doher ous dem Gesichtspunkt quosi-vertroglicher
Sch uldverhöltnisse o us.

Soweit der Klöger vorbringt, bei der Prüfung der Bilonze n1917 hobe der
Beklogte ols Vertreter der GmbH die lnteressen der Verköufer zugunsten
der Köuferin, der Firmo,vernochlössigt und geschödigt, indem ergiundlos
ouf die Forderungen der Wirtschoftsprüfergesellschoft Dr. unJ portner
eingegongen sei, reicht dieses Vorbringen mongels ousreichender fot-
söchlicher Substonz, vor ollem ouch in subiektiver Hinsicht, nicht ous, um
einen vorwurf ous unerloubterHqndlung,$$ 823 Abs.2, 826BGB,gegen
den Beklogten persönlich zu begrundln. Für ein kollusives Zusommen-
gehen zwischen dem Beklogten und der Firmo zum Nochteildes zeden-
ten und seiner Mitgesellschofter gibt dos Vorbringen des Klögers schon
desho I b n icht gen ü g en d h er, weil den Wi rlsch oftsprüf u n grg 

"r"l 
lr.h often

in Art. lll Abs. i des Koufuedroges die Funktion von schiedsgutochtern
zugewiesen worden wor, wie der Senot in seinem Urteil vom 12.l.l9B3 im
einzelnen ousge{ührt und der Klöger nicht ongegriffen hot. Diese Auf-

GI Hinweis
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gobe schloß die MOglichkeit, dofl beide WirtschoftsprÜfungsgesell-

schoften durch Annöherung ihrer beiderseiiigen Stondpunkte zu

einem übereinstimmenden Testot gelongen, nicht ous. Die Alternotive

wöre gewesen, doß, bei Nichtzustondekommen einer Einigung der im

Ver"trog vorgesehenen WirtschoftsprÜfergesellschoften, diese die

Stellungnohme der sozusogen ols Obmonn vorgesehenen Wid-

schoftsprüfergesellschoft D.I-AG hötten einholen mÜssen, wogegen

sich der Zedent zt)vor selbst ousgesprochen hotte (vgl. dessen Schrei-

ben vom 29.5.l97\L Die bloße Einigung der wirtschoftsprÜfer unter-

einonder stellte doher kein verlrogswidriges oder gor kollusives Ver-

holten dor.

c) Noch ollem kommen SchodenersotzonsprÜche gegen den Beklogten

persönlich ollenfolls insoweii in Betrocht, ols er den Zedenten bei

Abschlufl des Koufuertroges mit der Firmo folsch beroten hot, sich olso

ongebliche P{lichtverletzungen ouf den lnhclt oder den Abschluß die-

,". V"'troges, nicht ober ouf dessen DurchfÜhrung ousgewirkt hoben.

Diese Ansprüche indessen sind veriöhrt oder unschlÜssig'

oo) Noch $51o WPO betrögt die Veriöhrungsfrist fÜr verlrogliche

Ansprüche äes Auftroggebers gegen den WirtschoftsprÜfer 5 Johre

seit der Entstehung des Anspruchs, wobei sich diese Bestimmung ouf

iede Art der Totigkeit des WirtschoftsprÜfers bezieht IBGHZ ZB, 335).

Der Klöqer verlongi in erster Linie Ersotz des Schodens, der ihm durch

die Veröußerung seines ,Anteils on der KG entstonden ist, wobei er

diesen einmol ois die Differenz zwischen dem eigentlichen Wert des

Anteils und dem totsöchlich erzielten Koufpreis von 240.000,- DM

bezeichnet und zum onderen dorin sieht, doß er qn die Firmo Über 1,5

Mio. DM zurücl<zuzohlen verpflichtet ist. Diese Schöden sind begrÜn-

det worden mit Abschluß des Koufvertroges vom 3.19. Mär21978,

endgültig enistonden iedenfolls mit Fölligwerden des RÜckzohlungs-

onr[rr.["s der Firmo oufgrund der Bilonztestote vom26.7.]978,weil

zu diesem Zeitpunki Grund, Höhe und FAlligkeit der RÜckzohlungs-

pflicht des Beklogten feststonden. Mithin lief die Veriöhrungsfrist des

$5lo wPo im Juli l9B3 ob. Auf die Kenntnis des Ersotzpflichtigen ols

weitere Voroussetzung fÜr den Beginn der Veriöhrungsfrist kommt es

nichr on (BGH Gl7 /82: WM 1982,371und BGH Gl B/82:7lP 1982,

451 m.Anm. Gröfe :BGHZB3,l7,19), iedoch hot die Rechtsprechung

fur die berotenden Berufe den sogencnnten sekundören Schoden-

ersotzonspruch entwickelt, welcher die Veriöhrungsfrist verlöngern

konn (BGH Gl B/82 : ZIP 1982, 451 m.Anm. Gröfe : BG\T 83, 17;

BGHZ 97,2901. Soweit bisher ousdrÜcklich entschieden, treffen den

Unobhöngigkeit des Steuerberoters und seine berufliche Entscheidungs-

freiheit, beiieinerTötigkeitim olleinigen und ousschließlichen lnteresse des

Mondonten zu hondeln. Dos liegt so deutlich greifbor ouf der Hond, doß

der Steuerberoter Sch. vor dieser Erkenntnis die Augen nicht verschlossen

hoben konn. Bereits bei geringer Einsichtsföhigkeit in seine beruflichen

Pflichten steht dies einem Steuerberoter klor vor Augen. Do0 bei dem

Versicherungsneh mer Sch. ledig lich eine u nterd u rchsch n ittliche u nd nicht

wenigstens durchschnittliche Einsichtsföhigkeit in seine beruflichen

Pflichien vorhonden gewesen isi, ist weder vorgetrogen noch sonstwie

ersichtlich.

Noch Sochloge ist der Senot desholb dovon Überzeugt, doß der Ver-

sicheru n gsneh m er Sch. d ie i h m vorgeworfene Pf I ichVerletzu n g sehen den

Auges begongen hot, nömlich dos Verbot einer verdeckten Provisions-

onnohru {ür eine Anlogeempfehlung on den Mondonten gekonnt und

dies ouch zutreffend gewertet hot. Indem erdie Provisionsonnohme fÜrdie

Anlogeempfehlung dem Mondonten K. nicht offenbort hot, wollte er nqch

Uberzeugung des Senots gleichsom zwei Geschöfte in einem mochen.

Erworsich noch Uberzeugung des Senots dobei bewußt, doß dievon ihm

gegebene Anlogeempfehlung bei einer Offenlegung seines eigenen

wiÄchoftlichen lnteresses durch die versprochene Provision on Uber-
-1. -h..--l:^-^- .,,.",--J^ ,,^-J ^" -Ji^.o. f:oo-hÄ+ ^,,...|,,r-h "ai^azeugungsKrull vcl llelul lvvulllv \Jll\r sr urervr vvJlrrvrr rrvt

HeiÄlichkeit und seinen Treubruch gegenÜberdem Mondonten K. tötigen

konnte.

Der Senot hölt es für ousgeschlossen, doß Sch. etwo ous Nochlössigkeit

oder durch die zu erwortende Provision gleichsom blind die Aufdeckung

gegenüber dem Mondonten K. vergessen hoben könnte. Der Steuer-

beroter Sch. wußte noch Uberzeugung des Senots vielmehr genou, wos

eriot, so doß die Froge keinerobschließenden Entscheidung bedorf, ob er

Zweifel on der Pflichtgemö0heit seines Tuns gor nicht erst hot oufkommen

lossen und sich orglistig der Erkenntnis der Pflichtwidrigkeii seines

Hondelns entzogen hot.

Durch die wissentliche PflichVerletzung ist der Schoden verursocht wor-

den, weil es bei p{lichtgemö0em Hondeln des Sch. noch Uberzeugung

des Senots nicht zu einer Zeichnung durch K. gekommen wöre. Durch die

wisseniliche Pflichtverletzung hotsich Sch.von einerkriiischen Prüfung des

Obiekts ouf seine Anlogewürdigkeit obholten lossen. Bei kritischer PrÜ-

fung hötte er K. die Anloge nicht empfohlen, wie dem Vorbringen der

Berufungserwiderung zu eninehmen ist, dem die Klöger nicht entgegen-

getreten sind.
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dodurch entgehen, doß er dem Mondonten, dem er die Beteiligung on
dem betreffenden Proiekt nohelegt, dcs ihm erteilte Provisionsverspre-
chen offenbort (BGHZ 95, Bi, 84;78,263,2681.

Noch Auffossung des Senots konn der vorliegende Vorgong ouch nicht
einerseits in die steuerberoiende Tötigkeit des Versicherungsnehmers und
ondererseits in die - verbotene - Provisionsonnohme oufgespolten
werden. Es hondelt sich vielmehr um Teilokte eines Vorgongs, die nicht
isolie4 sondern zusommen gesehen werden müssen, wie dies ouch
der Lebenswirklichkeit entspricht. Die Provisionsonnohme steht mit der
Anlogeempfehlung in einem untrennboren Zusommenhong, und diese
konn nicht losgelöst von der steuerberotenden Tötigkeit gesehen werden.
Eine Trennung zwischen der steuerberotenden Tötigkeit des Versiche-
rungsnehmers Sch. und seiner onlogevermittelnden Tötigkeit ist nicht
möglich; denn die Empfehlung einer steuerbegünstigten Anloge führt
notwendigerweise zur Erörterung steuerlicher Probleme (vgl. BGHZ 95, Bl,
BZ). Es liegt ein einheitlicher Lebenssochverholt vor, der ouch im Hinblick
ouf die Rechtsfolgen ous dem Versicherungsvertrog einheiilich zu beur-
teilen ist.

Der Versicherungsnehmer Sch. hot die dorgestellte Pflichverletzung
wissentlich begongen . zum sublektiven Tctbestond der Klousel gehö4
doß der Versicherungsnehmer seine Pflichten positiv gekonnt und sie
zutreffend gesehen hot (BGH versR 1986, 647,6481. Dos Verschulden
broucht hingegen die verletzung der Rechte des Geschödigten und den
Schodenerfolg nicht zu umfossen, wie bereits ousgeführt worden ist.

Der Senot verkennt nicht, doß der Nqchweis der sublehiven Vorous-
setzungen des Risikoousschlusses in $4 Nr. 6 AVB-WB nicht schon
dodurch gefuhrt ist, doß sich der Steuerberoter noch der Pröombel der
Stondesrichtlinien nicht ouf Unkenntnis ihres lnholts berufen konn. Auch
können der Beklogten nichi die Grundsötze des Anscheinsbeweises
zugute kommen, weil sich eine durch die Lebenserfohrung gesicherle
Typizitöt menschlichen Verholtens und seiner Begleitumstönde nicht
ousmochen lafJt und eine Beweisführung mittels Anscheinsbeweises des-
holb insoweii nicht in Betrochtkommen konn (vgl. dozu BGH r*s 88,239).

Der Senot hot iedoch oufgrund der Umstönde des Streitfolles die Uber-
zeugung gewonnen, doß derVersicherungsnehmer Sch. die vorbezeich-
nete Pflichtverletzung wissentlich begongen hot. Jeder Steuerberoter
weiß, doß es zu den elementoren Pflichten seines Berufes gehö4 schon die
Besorgnis von lnteressenkollisionen und erst recht eine totsöchliche lnter-
essenkollision zu vermeiden. Die verdeche Provisionsonnqhme von einer
Seite für eine Anlogeempfehlung on die ondere Seite geföhrdet die

Steuerberoter u n d den Rechtso nwo lt ei n e Verpf I ichtu n g, den Mo n do n-
ten ouf die Veriöhrungsfrist für einen etwoigen gegen ihn loufenden
Schodenersotzonspruch hinzuweisen; geschieht dies nicht, ist
schodenersotz in der Form zu leisten, doß der Mondont so gestellt
wird, ols hobe die veriöhrungsfrist noch nicht zu loufen begonnen
(BGH o.o.o.), Diese Grundsötze müssen wegen der übereinstimmen-
den lnteressenloge ouch für den Wirtschoftsprüfer gelten. Auf den vor-
liegenden Foll ongewondt, bedeutet dies, dofJ ouch der Beklogte ggf.
zu einer entsprechenden Belehrung verpflichtet gewesen wöre. Diese
Pflicht ist iedoch - ouch insoweit in ubereinstimmung mit der Recht-
sprechung - entfollen, ols der Zedent nicht mehr belehrungsbedudtig
wo r ( BG H Gl B / 82 : ZIP 1982,451 m. An m. Gröfe : W M lg2, 369, 371i.
Er hot sich seit mindestens September lgZB onwcltlich beroten lossen,
wobei dos schreiben der Rechtsonwölie vom 22.g.lg7T zeigt, doß
diese ouch domit beouffrogt woren, Regreßonsprüche gegen den
Beklogten zu prüfen; denn sie kündigten schodenersotzonsprüche
gegen den Beklogten on. Do insoweit nunmehr der Zedent Rechts-
berotung in Anspruch nohm, wor der Beklogte zu keiner weiteren
Belehrung hinsichtlich der veriöhrungsfrist verpflichtet. Die Veriöh-
rungsfristdes $ 5l o WPo wordoher in iedem Follverstrichen, bevorder
Klöger im Juni l9B4 seine Kloge einreichte.

Die streituerkündung des Zedenten on den Beklogten ous dem Vor-
prozeß blieb ohne Wirkung, Dos Urteil vom 12.l.l983 isr mit Ablouf der
ein mon otigen Revisio nsf rist En de Februo r l9B3 rechtskröftig g eworden.
Mit der erst im Junilg84 erhobenen Kloge hot der Klöger die Frist des
$ 215 Abs. 2 BGB weit überschritten.

bbr.....

dl Der Klöger hölt die Anwendung des $51o wpo desholb für nichr
gerechtferfigt, weil er m eint, der oder d ie vom Beklo gten o bgesch losse-
nen Berotungsveriröge seien wegen unerloubter Rechtsberotung
nichtig. Der Senot folgt dieser Ansicht nicht.

$l Rechtsberotungsgesetz untersogt denienigen, die keine spezielle
Zulossung besitzen, die Besorgung {remder Rechtsongelegenheiten,
sofern diese,,geschöffsmößig" erfolgt. Eine Zulossung in diesem sinne
ist dem Beklogten nicht erteilt worden; insbesondere reicht es nicht,
do0 in derGmbH - und ouch nurdod-zugleich ein Rechtsonwolttötig
ist, weil die Berotungsverlröge hier entweder vom Beklogten oder von
der Wi rtchofisprüfergesel lsch oft o ls so lch er, d ie kei n e Rechtso nwo lts-
zulossung besitzt, eingegongen worden sind. Doß der Beklogte und
seine GmbH die Berotung gegenüber der KG und dem Zedenten
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geschöftsmößig übernommen hoben, konn im Hinblick ou{ die berechne-

ten Honorore nicht zweifelhoft sein.

Doch greift zugunsten derWirksomkeit derVeriröge die Besiimmung des

Art. I $5 Nr. 2 Rechtsberotungsgesetz ein: Diese gestottet einem Wirt-

schoftsprüfer die rechtliche Beorbeitung einer Angelegenheii, mit der er

beruflich befo{Jt ist, sofern sie in unmittelbqrem Zusommenhong mit der

Aufgobe des WirtschoftsprÜfers steht. Diese Voroussetzungen sind, ent-

gegen der Ansicht des Klögers, erfüllt.

Allerdings hot der Beklogte oufgrund des - hier moßgeblichen - persön-

lich mit dem Zedenten obgeschlossenen Beroiungsvertroges ouch

Rechtsongelegenheiten beorbeitet. Er hot noch der insoweit unwider-

sprochenln Dorstellung ous der Klogeewiderung die lnteressen des

Zedenten gegenüber dessen Mitgesellschoftern und der Firmo vertreten,

soweit es um den Anteil des Zedenten om Verkoufserlös ging, indem er

den Zedenten beroten, moßgeblich on den Verhondlungen mit den

Gesellschoftern und der Firmo mitgewirkt und - ousweislich des Auftrogs-

schreibens - ouch im lnteresse des Zedenten die schriftliche ,Abfossung

des Koufvertroges vorgenommen hot. Diese Tötigkeiten stellen iedenfolls
ouch Rechtsbesorgung im Sinne des Art. I $ I Rechtsberotungsgesetz dor,

-:-l:-L -J:^ Il:r^,i-l- l^- I I*^^.tal*,,na f,'o-rlor Po.h+..rorhältnicqellulllllLl I ultt rvulwllÄt llv vll qsr vrrrYeJrvrrerrv
( BG HZ 48, 12, l9r BGH G I l9BB, 19 : BGIZ 102, 128, 130L

Doch stond im Vordergrund dieser Tötigkeit des Beklogten die Wirf-

schoftsberotung. Diese lrülle ol'rrre die dcrmiiverbundene rechtlichc Bcor-

beitun g nicht soch gerecht vorgenom men werden kön nen' Dem Zedenten

ging es dorum, einen möglichst gÜnstigen VerkoufserlOs fur die Veröufle-

rung seiner Gesellschoftsonteile sowohl im Verhöltnis zur Firmo ols ouch

gegenüber seinen Mitgesellschoftern zu erlongen. Dos sind wirlschoft-

fchl Zi"l", und der Beklogte ist oufgrund seiner iohrelongen Tötigkeit fÜr

die KG und der dodurch erworbenen Kenntnisse, olso wegen seiner

Eigenschoft ols Wirtschoftsprüfer und nicht ols Rechtsberoter, heron-

gezogen worden.

Außerdem sieht der Auftrog des Zedenten on den Beklogten in engem

Zusommenhong mit derTotigkeit der GmbH fÜr die KG. Der Sochverholt

lößt ohne weiteres den Schluß zu, do$ es zu dem persönlichen Auftrog on

den Beklogten nichi gekommen wöre, wenn dieser nicht schon ols

Geschöftsführer der GmbH fur die KG beroiend totig gewesen wöre.

Auch der mit der KG vereinborte Berotungsouftrog stellt - ungeochtet der

domii gleichfolls verbundenen rechtsberotenden Tötigkeit - Überwie-

gend Wirtschoftsberotung dor. Von entscheidender Bedeutung wor hier

Jie Bewe*ung des zu verkoufenden Unternehmens und die Ermittlung

rungsnehmer gilt, von denen erwcrtet werden konn, doß sie sich nicht

bewußt über Gesetze, Anweisungen und Pflichten hinwegsetzen. Es ist

verstöndlich und gerechtfertigt, doß der Hoftpflichtversicherer diesen

Personen nicht dos Risiko obnehmen will, dos sie eingehen, wenn sie

wissentlich gegen Geselz,Anweisungen oder Pflichten verstoßen. Der

i nsoweit o ngesprochene Personenkreis ( hier' Steuerberoterl ko n n dies

ouch nicht erworien (OLG Düsseldorf o.o.O.).

b) Die Vorousseizungen des $4 Nr. 6 AVB-WB liegen im Streitfoll vor.

I ndem der Versicheru n g sneh mer Sch. ei nerseits d ie An lo g eem pfeh I u n g

on K. gegeben, dofür ondererseits obervon der lniiiotorin des Obiekts

eineVermittlungsprovision ongenommen und dies dem Mondonten K.

nicht offengelegt hot, hot er die Pfllchten ous dem mit K. geschlossenen

Steuerberoiervertrog verletzt. Noch Zillerl Nr. ZAbs.l der Richtlinien für

die Berufsousübung der Steuerberoter und Steuerbevollmöchtigten
(stondesrichtlinien) isf iede gewerbliche Tötigkeit mit dem Beruf des

Steuerberoters und'steuerbevollmöchtigten unvereinbor. ln Sotz 2

heißt es donn weiter:,,Die Annohme von Vodeilen iederAdvon Dritten,

z. B. Provisionen für Vermittlungstötigkeit, ist berufswidrig.'

Zwor sind Anlogeempfehlungen on den Mondonten des Steuer-
harnrarc ,,^ha.lonLlir-h rrnd vcln die.sem in vielen Föllen .sooorvvlvrvrJ - -v-'

erwünscht. Schon bedenklich ist es ober und stellt einen Verstoß gegen

die Stondesrichtlinien dor, wenn der Steuerberoter fÜr eine solche

Anlogeempfehlung von der Gegenseite eine Vermittlungsprovision

onnimmt. Jedenfolls konn es ober nicht mehr hingenommen werden

und stellt einen Treubruch und eine grobe Pflichtverletzung ous dem

Steuerberotervertrog do1 wenn der Steuerberoter wie hier die Provi-

sionsonnohme dem Mondonten nicht offenlegt.

Es liegt in der Notur der Soche, doß steuerliche Beroier mit ihren

Mondonien ouch die Froge erörtern, in welcher Weise diese ihr Ver-

mögen om steuergünstigsten onlegen. Der Mondont hot einen

Anspruch dorouf, doß sein Beroter diesbezügliche Frogen mit völliger

Obiektivitöt beontwortet, sich olso ousschließlich vom Interesse des

Mondonten leiten und sich nicht durch unsochliche Gesichtspunkte,

insbesondere nicht durch zu erwortende persönliche Vermögens-

vorteile, beeinflussen loßt. Selbst wenn der steuerliche Beroier gewillt

ist, dosVorhoben sorgföltig zu prüfen, hondelt er pflichtwidrig,wenn er

hinter dem Rücken seines Mondonten sich von einem interessierten

Dritten eine Provision versprechen lößt und dodurch in die Gefohr

geröt, seinen Mondonten nicht mehr unvoreingenommen beroten zu

können. ln einer solchen Loge konn er dem Vorwurl des Treubruchs nur
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versicherungsnehmer sch. Entschödigungsonsprüche gegen die
Beklogte ous der obgeschlossenen Berufs-Hoftpflichtversicherung
nicht zustehen.

Die Beklogte beruff sich mit Erfolg ouf die Bestimmung des $4 Nr.6 Sotz
I AVB-WB, wonoch sich der Versicherungsschutz nicht ouf Hoftpflicht-
onsprüche wegen Schodenverursochung durch wissentliches Abwei-
chen von Gesetz,Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des Auftrog-
gebers oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung bezieht.

o) Bei derVorschrift des $ 4 Nr. 6 Sotz IAVB-WB hondelt es sich noch herr-
schender und zutreffender Meinung nicht um eine verhüllte Cbliegen-
heit, sondern um einen Risikoqusschluß, wie der Senot bereits früher
entschieden hot (vgl. BGH VersR 1986,647; OLG Düsseldorf versR l98l,
621;769; OLG KoblenzVersR 1980,643; Senot, Urt.v.2j.ll.l9B5 - 5 U
74/85 - Gl 1986, 16; Beschl.v. 9.9.1987 - 5 W 66/87 -; o.A. OLG
Koblenz Vers R 1982, 10891.

Gegen die Wirksomkeit der Ausschlußklousel sind Bedenken nicht
ersichtlich. zwor enthölt 54 Nr. 6 AVB-WB eine dem Versicherer
günstige Abweichung von $152 wG. Noch sl52 wG hcfret der
Versicherer nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Eintritt der Tot-
soche, fur die er dem {geschödigten) Dritfen vero ntwortlich ist, vorsötz-
lich und widerrechtlich herbeigefuhrt hot. Dies konn nur donn beioht
werden, wenn der Versicherungsnehmer ouch den Erfolg der schödi-
genden Hondlung ols möglich vorousgesehen und billigend in Kouf
genommen hot (Prölss/Modin, WG 24.Aufl., Anm. I zu $ 152). $4 Nr. 6
AVB-WBstelltdogegen ouf den Erfolg nichtob. DieVersogung desver-
sicherungsschutzes noch $ 4 Nr. 6 AVB-WB ist unobhöngig dovon, ob
der Versicherungsnehmer den Erfolg seines Fehlverholtens vorher-
gesehen und - iedenfolls - in Kouf genommen hot, doß er wissentlich
gegen dos Gesetz verstoßen bzw. eine wissentliche Pflichverletzung
begongen hot (Bruck/Möller/Johonnsen, WG B. Aufl., Bond lV Anm.
G 232; OLG Düsseldorf VersR 1981,6211.

Die hierin liegende Abweichung von $]52 wG fuhrt indes nicht zur
Unwirksomkeit des $4 Nr. 6 AVB-WB {oLG Koblenz VersR lgBO,643l,
weil $ 152 WG - ouch zu Losten des Versicherungsnehmers - obding-
bor ist (Prölss/Modin o.o.O., Anm. 3 zu 8152 m.w.N.).

DieAusschlußklousel des $4 Nr.6AVB-WB enthöltouch keine unonge-
messene Benochteiligung des Versicherungsnehmers im Sinne von $ 9
AGBG. Dos oLG Düsseldorf (VersR l99l,621l hot zurreffend dorouf
hingewiesen, doß die Bestimmung des 54 Nr. 6 AvB-wB für Versiche-

des Koufpreises - genou der Bereich, in dem ouch die Vorwürfe des
Zed enten i m wesenilichen o n gesiedelt si nd. Den Wi rtsch oftsprüfern ist
im Koufuedrog selbst eine zentro le Rol le fur die Ko ufpreisfindu ng zuge-
wiesen worden. ohnehin stellt eine Unternehmens- bzw. Gesell-
schoftso nteilsverö ußerung in erster Lin ie eine ko ufmö n nische Entschei-
dung dor und höngt - wie ouch hier die zohlreichen Annexe zum Kouf-
verlrog zeigen - von den Foktoren, die den wirtschoftlichen Wert eines
solchen Unternehmens bilden, ob. Doher ist die Hinzuziehung von
Wirtschoftsprüfern zu Verkoufsverhondlungen für Wirtschoftsprüfer
ouch berufstypisch (vg l. wirtsch ofi'sprüfer-H o nd buch, 9. Auf 1., lgls / 86,
s. l82i).

ln diesem größeren Rohmen wor ouch die Einscholtung des Beklogten
persönlich für den Zedenten eingebettet, sie betrof einen Teilbereich
o us dem Geso mtkom plex der Verko ufsverho ndl un gen. Dem U mstond
schließlich, do0 der Beklogte dobei ouch die schriftliche Fossung des
Koufuerfroges ousgeorbeitet hot, kommt keine besondere Bedeutung
zu : Do m it wurde dos Verho nd lu ngsergebn is led ig lich sch riftlich form u-
liert. Doß der Beklogte insoweit eine zusötzliche, eigenstöndige
Rechtsberotung gegenüberdem Zedenten bzw der KG ousgeübt hot,
ist nicht erkennbor und wird vom Klöger ouch nicht konkret vorge-
trogen.

Domit erfüllen ober die vom Beklogten obgeschlossenen Verlröge die
Vorousseizungen des Art. I 5 5 Nr. 2 Rechtsberotungsgesetz. Allerdings
wo r lo n g e Zeit h i n d u rch streitig, ob o uch d ie rei n e Wi rtschoftsberotu n g
zu den ,,Aufgoben eines wirischoftsprüfers" im sinne dieser vorschrif-
ten gehört (vgl. hierzu BG\L48,l2; OLG Köln, Zlp lgBO,llOT;Altenhoff-
Busch-Ko m pmo n n, Rechtsberotu n gsg esetz, 7. Aufl., Rz. 434f.; Ren nen/
ccliebe, Rechtsberotungsgesetz, $5 Rz.521. Doch folgt der senot der
iüngsten Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 4. ll.ig\7 (BGH Gl
l9BB,19: BGHZ l02,l29l,mitwelcher klorgestelltwurde, doß ouch die
berotende Tötigkeit für den Wirtschoftsprüfer nicht nur; wie von der
Rechtsprechung seit longem onerkonnt, berufstypisch ist, sondern bei
sin nvol ler Ausleg u n g des Art. 1 $ 5 N r. 2 Rechtsberotu n gsges eIz ovch zu
den dort genonnten ,,Aufgoben" eines Wirtschoftsprüfers gehort.

e) Der zwischen dem Beklogten und dem Zedenten obgeschlossene
Berotungsvertrog ist schließlich ouch nicht ous onderen Gründen nich-
tig. Die Vereinborung vom 20.2.1978 sieht ollerdings ein Honoror
,,bei m Zusto n dekom m en des vertro ges" vor u n d loßt do her o uf d ie ver-
einborung eines Erfolgshonorors schließen. Dieses wöre - wie bei
Rechtsonwölten (BGH in stöndiger Rechtsprechung, zulelzl NJWISBZ

l5B
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3203) - wegen eines Verstoßes gegen die guten Sitten noch $ 138 BGB

nichtig. Denn ebenso wie beim Rechtsonwolt gehören beim Wirt-

schoftsprüfer Obiektivitöt u n d U n po rfeil ich keit zu den obersten Gebo-

ten seiner Berufsousübung (vgl. S943,44 WPO), und diese Unobhön-

gigkeit wird geföhrdet, wenn der WirtschoftsprÜfer durch Vereinbo-

1.rng uon Erfolgshonororen seine eigenen wirtschoftlichen lnteressen

mit der Erfullung eines Mondontenouftroges verquickt (BGH o.o.O.:)

Erfolgshonorore sind doher ouch fÜr WirtschoftsprÜfer verboten [vgl.

Buchner, Der Wirtschoftsprüfer, S. lB9, 
,l90) 

und die dorouf gerichteie

Vereinborung ist nichtig. Gleichwohl erfo{Jt die Nichtigkeit hier nicht

den Berotungsvertrog im Gonzen. Der Beklogte istvon der KG om 3.l.,l.

und von dem Zedenten om 9.2.1978, olso schon vor Unterzeichnung

der Auftrogsschreiben vom 20. 2.1978, berotend hinzugezogen wor-

den, wie der Klöger insoweit nicht bestreitet. Die Berotungsvertröge

sind olso zunöchst mündlich begrÜndet und erst om 20'2. ouslormuliert

und unierzeichnet worden. Dorous folgt, doß die Berotungsverpflich-

tung des Beklogten qls solche ohne RÜcksicht ouf die - mithin ollein

nichtige - Honororobsproche wirksom eingegongen worden ist. $139

BGB kommt nicht zur Anwendung.

f) Der Senot isi im übrigen der Auffossung, do$ ouch donn, wenn - ent-

gegen den oben ongestellten Erwögungen - die vom Beklogten fÜr

s-icÄ und seine GmbH obgeschlossenen Berotungsvertröge nichtig

wören, etwoige dorous resultierenden SchodenersotzonsprÜche des

Klö gers veriö hrt wören.

oo) Ob eine Hoftung des Beklogten ous - wie der Klöger meint -
Verschulden bei vertrogsschluß oder ous $$309, 302 BGB generell

infroge kommt und ouf Ersotz der hier geltend gemochten Schöden

gerichtetwöre, konn im Ergebnis offenbleiben. Denn ouch donn unter-

ä"g"n die Klogeonsprüche der kurzen Veriöhrungsfrist des $ 51 o WPo.

Zior ist diese Bestimmung ihrem Wortlout noch ouf AnsprÜche,,ous

dem ... bestehenden Vertrogsverhöltnis" bezogen. Doch fordert der

Klöger hier so gestellt zu werden, ols ob die Venröge mit dem Beklog-

ten zustonde gekommen und ordnungsgemöß erfullt worden wören,

der Zedent nömlich richtig und fehlerfrei beroten worden wöre. Die

Ansprüche sollen on die Stelle des vertroglichen Anspruchs treten und

sie hoben, folls sie begründet sein sollten, ihre olleinige Ursoche dorin,

do0 es entgegen dem domols on sich vorhondenen Bestreben der

Beteiligten t, 
"in"t 

Verlrogsschlu0 nichtgekommen ist. FÜrsolche Folle

hot die Rechtsprechung seit longem den Grundsqtz entwickelt, doß

etwoige kürzere vertrogliche Veriöhrungsfristen ouch ouf AnsprÜche

ous cu-lpo in controhendo, $$ 309,307,179 BGB, onzuwenden sind,

Aus den Gründen:

Dos Londgericht hot die Kloge im Ergebnis zu Recht obgewiesen. Den

Klögern stehen Ansprüche gegen die Beklogte nicht zu.

Wos die Berufung hiergegen ins Feld fuhrt, bleibt im Ergebnis ohne Erfolg.

1 . Entgegen der Auffossung der Klöger ist eine Bindung der Beklogten qn

dos Anerkenntnis des Konkursverwoltrs nicht eingetreten.

lm Bereich der Hoftpflichtuersicherung gilt dos sogenonnte Trennungs-

prinzip, d. h., HoftpflichVerholtnis und Deckungsverhöltnis sind zu

unterscheiden. Ob der Versicherungsnehmer AnsprÜche gegen den

Dritten hot, ist im Hoftpflichtproze0, ob der Versicherer dem Versiche-

rungsnehmer Deckungsschutz zu gewöhren hoi, isi im Deckungs-

proze0 zu entscheiden.

Zwor konn eine Bindungswirkung u.o. eintreten,wenn derVersicherer

dem Versicherungsnehmer in der Hoftpflichtfroge noch Deckungs-

oblehnung gleichsom freie Hond oder ihn im Hoftpflichtprozeß olleine

lo0t. DoD diese Voroussetzungen im Steitfollvorliegen, ist iedoch nicht

ersichtlich.

Die Klöger führen im Schriftsotz vom 27.10.1988 selbst ous, doß die

Deckungsoblehnung der Beklogten vom 18.2.1983 lediglich die

Ansprüche derGeschödigten H. betrifft. Eswird hingegen nichtvorge-

trogen, wonn der Versicherungsnehmer Sch. - und dorouf kommt es

on - den Schoden des Mondonten K. der Beklogten gemeldet hot,

wos Anloß für eine Ablehnung dieses Anspruchs gegenÜber Sch.

gewesen sein könnte.

lm vorliegenden Verfohren gemö0 $ l5Z WG (obgesonderte Befriedi-

gung ous dem Deckungsonspruch des Versicherungsnehmers Sch.) ist

die Beklogie nicht gehindert, sich ouf versicherungsrechtliche Einwen-

dungen, beispielsweise einen Risikoousschluß, zu berufen. Aus den von

den Porteien herongezogenen Vorschriften der $$l5Bd und e wG
ergibt sich nichts onderes. Soweit der geschödigte K. die Anmeldung

,uin", Schodenersotzonspruches gegen Sch. zur Konkurstobelle der

Beklogten nicht rechtzeitig ongezeigt hoi (S l5B d Abs. 2 WGl, vermog

dies ollenfolls eine Beschrönkung ($158e WG), nicht ober die Ver-

wirkung der Hoftung schlechthin herbeizufÜhren'

2. Vorliegend können die Kloger iedoch ous obgeiretenem Recht keine

obgesonderte Befriedigung von der Beklogten verlongen. Die Abtre-

tung vom 16.12.1986/14.1.1987 gehi insoweit ins Leere, weil dem

152
157



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl glgg
Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl glgg

Versicheru ngssch utz des SIB/WPIRA
- wissentl. Pflichverlelzvng

- Bindungswirkung des Anerkenntnisses
im Deckungsprozeß

- Weiterführende Hinweise
(OLG Köln Uri.v. 27. 4.1989 - 5 U 17 5/ BBI

Leitsötze (d.Verf.),

l. Dos Anerkenntnis eines Hoftpflichtonspruchs durch den Konkurs-
verwolter hindert den Versicherer nicht, im Verfohren ouf obgesonderte
Befriedigung ous dem Deckungsonspruch des vN (s lszwG) sich ouf
einen Risikoousschluß zu berufen.

2. 94 Nr. 6 sctz I AVB/WB beinholtet nicht den Totbestond einer
obliegenheitsverletzung, sondern eines Risikoousschlusses.

3. s4 Nr. 6 AVB/wB enthölt eine dem Versicherer günstige Abweichung
von $]52 wG. Bedenken gegegen die wirksomkeit dieser Abwei
chung bestehen nicht.

4. g4 Nr. 6 AVB/WB enthölt keine unongemessene Benochteiligung des
VN gem. $9 AGB-Gesetz.

5. Die Annohme einer Vermittlungsprovision für eine Anlogeempfehlung
on den Mondonten stellt einen verstoß gegen die stondesrichtliniei
dor (Zf .l Nr. Z Abs. i).

Wird die Provisionsonnohme nicht dem Mondonten offengelegt,
begehtderstB eine grobe Pflichverletzung ous dem steuerberotrngr-
vertrog.

6. Die Provisionsonnohme und die Anlogeempfehlung sind unirennbore
Teilokte eines Vorgongs. Sie stehen in einem untrennboren Zusommen-
hong.

7. Eine wissentliche Pflichverletzung des VN verlongt den Nochweis,
doß er seine Pflichten positiv gekonnt und sie zutreffend gesehen hot.

B. Jeder StB weiß, doß es zu den elementoren p{lichten seines Berufes
geho4 schon die Besorgnis von lnteressenkollisionen und erst recht
eine totsöchliche lnteressenkollision zu vermeiden.

9. Die verdeckte Provisionsonnohme zeigl,doß der StB,,zwei Geschöfte
in einem" mochen will.

wenn es sich lediglich dorum hondelt, einen Ausgleich für den verloren-
gegongenen Vertrogsonspruch zu schoffen (insbesondere BGHZ s7,lg1;
BGHZ73,267l.so liegtes ouch hier. Die Forderungen des Klögers unter-
scheiden sich in keinerWeise von denienigen, die durch Verletzung einer
vertroglichen Berotungspflicht begründet werden könnten. Eine Recht-
fertig un g dofü r, wesho I b der Klöger desho lb gü nstiger gestel lt sein sol l, o ls
er stünde, wenn der domols gewünschfe Berotungsverlrog zustonde
gekommen wöre, ist nicht erkennbor. Desholb greift ouch insoweit $ 5lo
WPO ein (ebenso BGH Gl l9B7,81:BGllZlOO,l32,1361.

bb) Dosselbe muß gelten, wenn mit der Rechtsprechung des Bundes-
g eri c hrs h ofs BGIIZ 37, 258, 262,o u c h BG H N JW I 

gBB, 
l 3i t die vorsch rif-

ten der Geschöftsführung ohne Auftrog onzuwenden wören. sieht mon
Überhoupt in dervom Beklogten entfolteten Tötigkeit eine - im Foll der hier
unterstellten Nichtigkeit der Vertröge vom 20.2.1978 - Fremdgeschöfts-
führung, so wöre der Beklogte noch s677 BGB verpflichtet gewesen, bei
deren Ausübung die lnteressen des Zedenten zu wohren unä könnte sich
in derselben Weise wie bei bestehender Vertrogshoftung durch fehler-
hofte Berotung schodenersotzpflichtig gemocht hoben. 

-

z_uror wird ollgemein die Auffossung verlreten, doß Ansprüche ous
Geschöftsführung ohne Aufirog noch slgs BGB in 30 Johren veriöhren
(für viele, stoudinger-Wittmonn, 12. Aufl., vorbem. zu s$ 617 biis 687,
R2.33), iedoch mocht die Rechtsprechung Ausnohmen fürAnsprüche ouf
wiederkehrende Leistungen und ouf solche, die on die Stelle von Erfül-
lungsonsprüchen ouf Vergütung treten, wendet olso die kurzen Veriöh-
rungsfristen der 0$ 196,197 on (BGH NJW jg63,23js und BGHZ 73,267,
269l.Wieschon dorgelegt, werden ouch Ansprüche ous Verschulden bei
der vertrogsonbohnung und dieienigen gegen den vollmochtlosen
Vertreter ous $ lZ9 BGB den - kürzeren - Veriöhrungsfristen unterworfen,
wennder [eweilige Vertrog solche vorsieht. Die Rechtfertigung liegt dorin,
doß Grundloge der Ansprüche ieweils dos Verlrouen in doi zustonde-
kommen eines Vertroges sei und es sich beiden Ansprüchen letztlich nur
um den ,,Ersotzwert des ursprünglich Bedungenen,, hondele (BGH
o.o.O.).

Unter Würdigung dieser Rechtsprechung erscheint es dem senot nur
folgerichtig, hier zumindest onolog die vorschrift des $5lo Wpo onzu-
wenden. Denn ob ein zum Schodenersotz verpflichtendes Tun des
Beklogten im sinne des9677 BGB vorgelegen hot, würde sich wiederum
ollein noch der dem Beklogten ols Witschoftsprüfer und Berote r zuge-
wiesenen Funktion und seinen Fochkenntnissen beurteilen, und die infroge
kommenden Ansprüche würden sich von denienigen ous einer positiven
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Vertrogsverletzung nicht unterscheiden lossen. Jedenfolls gilt dos fur die

hi"r. uÄ Köger blhoupteten Schöden, die nicht ouf einer typischen ouf-

trogslosen Geschoftsführung, sondern dorouf beruhen, doß der Klöger

m Ji nt, vo m Bekl o gten o ls WirtschoftsprÜfer fo lsch beroten worden zu sei n'

o n g esirebte Verrech n u n g ei n e rechtlich unverbindliche Meinung do rstel le

,nJ *"g"n möglicher Rechtsfolgen der rechtlichen Abklörung durch

einen Reihtskundigen bedÜrfe. Einen solchen Hinweis konnte der Klöger

ouch nicht mißverstehen, do der Hinweis ouf eine rechtlich notwendige

Abklorung Zweifel on der Unverbindlichkeit der von dem Beklogten

geöußerten Ansicht nicht oufkommen lossen konnten'

Der Klöger hot nichi bewiesen, doß der Beklogte mit seinem Hinweis ouf

die VerÄchnungsmöglichkeit nicht zugleich den Rot erforderlicher recht-

licher Abklörung verbunden hot.

Die ols Zeugin vernommene Sekretörin des Klögers, die Zeugin P., die seii

Juli 19BB bei dem Beklogten beschoftigt ist, hoi bei ihrer Vernehmung in

Abrede gestellt, doß der Beklogte dem Klöger erklört hobe, es erÜbrige

sich einen Rechtsonwolt hinzuzuziehen, do er fÜr olle Frogen, die mit der

Kündigung des Mietverhölinisses zusommenhöngen, kompetent sei und

or.h lie iechtliche Seite der Angelegenheit Überschoue' Noch ihrer

Aussoge hot der Beklogte den Klöger vielmehr bereits Ende April oder

Anfong Moilg84 in ihrem Beisein dorÜber belehrt, es mÜsse zur Klörung

der Rechtsfrogen ein erfohrener Rechtsonwolt hinzugezogen werden, der

ouch etwo, uot Steuerrecht verstehe. Abgeroten hot der Beklogte in

diesem Zusommenhong lediglich von der Beouftrogung eines besiimmien

Anwolts ous der Proxis der Rechtsonwölte R. in B', do erdessen bignung fÜr

diesen speziellen Rechtsfoll ongeanreifelt hot'

Bedenken, die der Klöger gegen die Richtigkeit dieser Aussoge ous dem

Umstond herleitef, doß die Zeugin P. desholb zugunsten des Beklogten

oussoge, weil er ihr ols Arbeiigeber nohestehe, sind nicht entscheidungs-

erhebäch. Selbsi wenn die vorgetrogenen Bedenken des Klögers zutref-

fend sind, könnte der Senot oufgrund dieses Umstondes nicht die Uber-

zeugung gewinnen, der Beklogte hobe von der Hinzuziehung eines

R".htronwolts zur Klörung der Rechtsfrogen obgeroten. Eine unrichtige

Aussoge der Zeugin wöre nicht geeignet, den Beweis fur die gegenteilige

Behouptung des Klögers zu {Ühren.

Der Klöger, der weiiere Beweismittel {Ür seine Behouptung nicht benonni

hot, ist doher beweisfallig geblieben.

Doß der Klöger fur die behouptete Schlechterfullung des Steuerberoter-

vertrogs und die folsche Rechtsberotung beweispflichtig ist, folgt ous dem

Umstond, doß derienige, der {Ür sich ein Recht in Anspruch nimmt, die

streitigen Totsochen beweisen muD, die den Totbesiond der Rechisnorm

erfüllen.

Hoftung des Steuerberolers
- feh lerhofte Rechtsberofung

{oLG Homm ]n.v.7.12.1988 - 25 U 34lBB)

Leitsotz (d.Verf.),

Der Steuerberoter mochi sich nichi schodenersotzpflichtig, wenn er einen

Rechtsrot mit dem Hinweis verbindet, zur Klörung der Rechis{roge einen

Rechtso nwo lt einzuscho lten.

Aus den Gründen:

Der Beklogte isi nichi verpflichtet, dem Klöger die Prozeßkosten cies

Röu m u n gsprozesses zu erstotten'

Eine Hoftung ist weder ous positiver Vertrogsverletzung des Steuerbero-

terverirogs no.h ors einer unerloubten Hondlung gemöß $ 823 Abs' 2 in

Verb i n d ;n g m it d e m Rec hts be ro tu n g sg esetz o I s Sc h uizg esetz h e rzu I eiten'

Der Beklogte hoi seine ihm gegenÜber dem Klöger ous dem Steuer-

beroterveJro g obliegen de Verpf I ichtu n g, diesen n icht zu schö d igen, nicht

verleizt und keine unädoubte Rechtsberotung im Sinne des $l des Rechts-

berotungsgesetzes erteilt. Er hot weder obiektiv p{lichtwidrig einen

folscheriRät ett"ilt noch zulosien des Klögers gegen ein seinen Schutz

bezweckendes Gesetz verstoßen. Eine derortige pflichtwidrige Folsch-

beroiu n g, d ie zu g leich ei ne Verl etzu n g des Rechtsberotu n gsgesetzes do r-

stellen *urd", *Äre zu beiohen, folls der Klögervon dem Beklogten dohin

beroten worden wö re, den ob Moi 1984 fö I lig werdenden Mietzins mit der

seit Jo n uo r l 
gBO o uf den Mietzi ns zusötzl ich gezo h lten Meh rwerfsteuer zu

verrechnen. Dogegen isi eine zum Schodenersotz verpflichtende Hond-

lung des Beklogien zu verneinen, wenn der Beklogte - wie er behouptet -
mitäiesem Hinweiszugleich den Rotverbunden hot,zur Klörung deronste-

henden Rechtsfrogen Lin"n Rechtsonwolt einzuscholten. Noch dem hier

erheblichen Empfongerhorizont hot der Beklogte nömlich durch diesen

ZusoIz klorgestelli, dtO ai" dem Klöger mitgeteilte Meinung Über die
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hi"r. uÄ Köger blhoupteten Schöden, die nicht ouf einer typischen ouf-

trogslosen Geschoftsführung, sondern dorouf beruhen, doß der Klöger

m Ji nt, vo m Bekl o gten o ls WirtschoftsprÜfer fo lsch beroten worden zu sei n'

o n g esirebte Verrech n u n g ei n e rechtlich unverbindliche Meinung do rstel le

,nJ *"g"n möglicher Rechtsfolgen der rechtlichen Abklörung durch

einen Reihtskundigen bedÜrfe. Einen solchen Hinweis konnte der Klöger

ouch nicht mißverstehen, do der Hinweis ouf eine rechtlich notwendige

Abklorung Zweifel on der Unverbindlichkeit der von dem Beklogten

geöußerten Ansicht nicht oufkommen lossen konnten'

Der Klöger hot nichi bewiesen, doß der Beklogte mit seinem Hinweis ouf

die VerÄchnungsmöglichkeit nicht zugleich den Rot erforderlicher recht-

licher Abklörung verbunden hot.

Die ols Zeugin vernommene Sekretörin des Klögers, die Zeugin P., die seii

Juli 19BB bei dem Beklogten beschoftigt ist, hoi bei ihrer Vernehmung in

Abrede gestellt, doß der Beklogte dem Klöger erklört hobe, es erÜbrige

sich einen Rechtsonwolt hinzuzuziehen, do er fÜr olle Frogen, die mit der

Kündigung des Mietverhölinisses zusommenhöngen, kompetent sei und

or.h lie iechtliche Seite der Angelegenheit Überschoue' Noch ihrer

Aussoge hot der Beklogte den Klöger vielmehr bereits Ende April oder

Anfong Moilg84 in ihrem Beisein dorÜber belehrt, es mÜsse zur Klörung

der Rechtsfrogen ein erfohrener Rechtsonwolt hinzugezogen werden, der

ouch etwo, uot Steuerrecht verstehe. Abgeroten hot der Beklogte in

diesem Zusommenhong lediglich von der Beouftrogung eines besiimmien

Anwolts ous der Proxis der Rechtsonwölte R. in B', do erdessen bignung fÜr

diesen speziellen Rechtsfoll ongeanreifelt hot'

Bedenken, die der Klöger gegen die Richtigkeit dieser Aussoge ous dem

Umstond herleitef, doß die Zeugin P. desholb zugunsten des Beklogten

oussoge, weil er ihr ols Arbeiigeber nohestehe, sind nicht entscheidungs-

erhebäch. Selbsi wenn die vorgetrogenen Bedenken des Klögers zutref-

fend sind, könnte der Senot oufgrund dieses Umstondes nicht die Uber-

zeugung gewinnen, der Beklogte hobe von der Hinzuziehung eines

R".htronwolts zur Klörung der Rechtsfrogen obgeroten. Eine unrichtige

Aussoge der Zeugin wöre nicht geeignet, den Beweis fur die gegenteilige

Behouptung des Klögers zu {Ühren.

Der Klöger, der weiiere Beweismittel {Ür seine Behouptung nicht benonni

hot, ist doher beweisfallig geblieben.

Doß der Klöger fur die behouptete Schlechterfullung des Steuerberoter-

vertrogs und die folsche Rechtsberotung beweispflichtig ist, folgt ous dem

Umstond, doß derienige, der {Ür sich ein Recht in Anspruch nimmt, die

streitigen Totsochen beweisen muD, die den Totbesiond der Rechisnorm

erfüllen.

Hoftung des Steuerberolers
- feh lerhofte Rechtsberofung

{oLG Homm ]n.v.7.12.1988 - 25 U 34lBB)

Leitsotz (d.Verf.),

Der Steuerberoter mochi sich nichi schodenersotzpflichtig, wenn er einen

Rechtsrot mit dem Hinweis verbindet, zur Klörung der Rechis{roge einen

Rechtso nwo lt einzuscho lten.

Aus den Gründen:

Der Beklogte isi nichi verpflichtet, dem Klöger die Prozeßkosten cies

Röu m u n gsprozesses zu erstotten'

Eine Hoftung ist weder ous positiver Vertrogsverletzung des Steuerbero-

terverirogs no.h ors einer unerloubten Hondlung gemöß $ 823 Abs' 2 in

Verb i n d ;n g m it d e m Rec hts be ro tu n g sg esetz o I s Sc h uizg esetz h e rzu I eiten'

Der Beklogte hoi seine ihm gegenÜber dem Klöger ous dem Steuer-

beroterveJro g obliegen de Verpf I ichtu n g, diesen n icht zu schö d igen, nicht

verleizt und keine unädoubte Rechtsberotung im Sinne des $l des Rechts-

berotungsgesetzes erteilt. Er hot weder obiektiv p{lichtwidrig einen

folscheriRät ett"ilt noch zulosien des Klögers gegen ein seinen Schutz

bezweckendes Gesetz verstoßen. Eine derortige pflichtwidrige Folsch-

beroiu n g, d ie zu g leich ei ne Verl etzu n g des Rechtsberotu n gsgesetzes do r-

stellen *urd", *Äre zu beiohen, folls der Klögervon dem Beklogten dohin

beroten worden wö re, den ob Moi 1984 fö I lig werdenden Mietzins mit der

seit Jo n uo r l 
gBO o uf den Mietzi ns zusötzl ich gezo h lten Meh rwerfsteuer zu

verrechnen. Dogegen isi eine zum Schodenersotz verpflichtende Hond-

lung des Beklogien zu verneinen, wenn der Beklogte - wie er behouptet -
mitäiesem Hinweiszugleich den Rotverbunden hot,zur Klörung deronste-

henden Rechtsfrogen Lin"n Rechtsonwolt einzuscholten. Noch dem hier

erheblichen Empfongerhorizont hot der Beklogte nömlich durch diesen

ZusoIz klorgestelli, dtO ai" dem Klöger mitgeteilte Meinung Über die
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Versicheru ngssch utz des SIB/WPIRA
- wissentl. Pflichverlelzvng

- Bindungswirkung des Anerkenntnisses
im Deckungsprozeß

- Weiterführende Hinweise
(OLG Köln Uri.v. 27. 4.1989 - 5 U 17 5/ BBI

Leitsötze (d.Verf.),

l. Dos Anerkenntnis eines Hoftpflichtonspruchs durch den Konkurs-
verwolter hindert den Versicherer nicht, im Verfohren ouf obgesonderte
Befriedigung ous dem Deckungsonspruch des vN (s lszwG) sich ouf
einen Risikoousschluß zu berufen.

2. 94 Nr. 6 sctz I AVB/WB beinholtet nicht den Totbestond einer
obliegenheitsverletzung, sondern eines Risikoousschlusses.

3. s4 Nr. 6 AVB/wB enthölt eine dem Versicherer günstige Abweichung
von $]52 wG. Bedenken gegegen die wirksomkeit dieser Abwei
chung bestehen nicht.

4. g4 Nr. 6 AVB/WB enthölt keine unongemessene Benochteiligung des
VN gem. $9 AGB-Gesetz.

5. Die Annohme einer Vermittlungsprovision für eine Anlogeempfehlung
on den Mondonten stellt einen verstoß gegen die stondesrichtliniei
dor (Zf .l Nr. Z Abs. i).

Wird die Provisionsonnohme nicht dem Mondonten offengelegt,
begehtderstB eine grobe Pflichverletzung ous dem steuerberotrngr-
vertrog.

6. Die Provisionsonnohme und die Anlogeempfehlung sind unirennbore
Teilokte eines Vorgongs. Sie stehen in einem untrennboren Zusommen-
hong.

7. Eine wissentliche Pflichverletzung des VN verlongt den Nochweis,
doß er seine Pflichten positiv gekonnt und sie zutreffend gesehen hot.

B. Jeder StB weiß, doß es zu den elementoren p{lichten seines Berufes
geho4 schon die Besorgnis von lnteressenkollisionen und erst recht
eine totsöchliche lnteressenkollision zu vermeiden.

9. Die verdeckte Provisionsonnohme zeigl,doß der StB,,zwei Geschöfte
in einem" mochen will.

wenn es sich lediglich dorum hondelt, einen Ausgleich für den verloren-
gegongenen Vertrogsonspruch zu schoffen (insbesondere BGHZ s7,lg1;
BGHZ73,267l.so liegtes ouch hier. Die Forderungen des Klögers unter-
scheiden sich in keinerWeise von denienigen, die durch Verletzung einer
vertroglichen Berotungspflicht begründet werden könnten. Eine Recht-
fertig un g dofü r, wesho I b der Klöger desho lb gü nstiger gestel lt sein sol l, o ls
er stünde, wenn der domols gewünschfe Berotungsverlrog zustonde
gekommen wöre, ist nicht erkennbor. Desholb greift ouch insoweit $ 5lo
WPO ein (ebenso BGH Gl l9B7,81:BGllZlOO,l32,1361.

bb) Dosselbe muß gelten, wenn mit der Rechtsprechung des Bundes-
g eri c hrs h ofs BGIIZ 37, 258, 262,o u c h BG H N JW I 

gBB, 
l 3i t die vorsch rif-

ten der Geschöftsführung ohne Auftrog onzuwenden wören. sieht mon
Überhoupt in dervom Beklogten entfolteten Tötigkeit eine - im Foll der hier
unterstellten Nichtigkeit der Vertröge vom 20.2.1978 - Fremdgeschöfts-
führung, so wöre der Beklogte noch s677 BGB verpflichtet gewesen, bei
deren Ausübung die lnteressen des Zedenten zu wohren unä könnte sich
in derselben Weise wie bei bestehender Vertrogshoftung durch fehler-
hofte Berotung schodenersotzpflichtig gemocht hoben. 

-

z_uror wird ollgemein die Auffossung verlreten, doß Ansprüche ous
Geschöftsführung ohne Aufirog noch slgs BGB in 30 Johren veriöhren
(für viele, stoudinger-Wittmonn, 12. Aufl., vorbem. zu s$ 617 biis 687,
R2.33), iedoch mocht die Rechtsprechung Ausnohmen fürAnsprüche ouf
wiederkehrende Leistungen und ouf solche, die on die Stelle von Erfül-
lungsonsprüchen ouf Vergütung treten, wendet olso die kurzen Veriöh-
rungsfristen der 0$ 196,197 on (BGH NJW jg63,23js und BGHZ 73,267,
269l.Wieschon dorgelegt, werden ouch Ansprüche ous Verschulden bei
der vertrogsonbohnung und dieienigen gegen den vollmochtlosen
Vertreter ous $ lZ9 BGB den - kürzeren - Veriöhrungsfristen unterworfen,
wennder [eweilige Vertrog solche vorsieht. Die Rechtfertigung liegt dorin,
doß Grundloge der Ansprüche ieweils dos Verlrouen in doi zustonde-
kommen eines Vertroges sei und es sich beiden Ansprüchen letztlich nur
um den ,,Ersotzwert des ursprünglich Bedungenen,, hondele (BGH
o.o.O.).

Unter Würdigung dieser Rechtsprechung erscheint es dem senot nur
folgerichtig, hier zumindest onolog die vorschrift des $5lo Wpo onzu-
wenden. Denn ob ein zum Schodenersotz verpflichtendes Tun des
Beklogten im sinne des9677 BGB vorgelegen hot, würde sich wiederum
ollein noch der dem Beklogten ols Witschoftsprüfer und Berote r zuge-
wiesenen Funktion und seinen Fochkenntnissen beurteilen, und die infroge
kommenden Ansprüche würden sich von denienigen ous einer positiven
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3203) - wegen eines Verstoßes gegen die guten Sitten noch $ 138 BGB

nichtig. Denn ebenso wie beim Rechtsonwolt gehören beim Wirt-

schoftsprüfer Obiektivitöt u n d U n po rfeil ich keit zu den obersten Gebo-

ten seiner Berufsousübung (vgl. S943,44 WPO), und diese Unobhön-

gigkeit wird geföhrdet, wenn der WirtschoftsprÜfer durch Vereinbo-

1.rng uon Erfolgshonororen seine eigenen wirtschoftlichen lnteressen

mit der Erfullung eines Mondontenouftroges verquickt (BGH o.o.O.:)

Erfolgshonorore sind doher ouch fÜr WirtschoftsprÜfer verboten [vgl.

Buchner, Der Wirtschoftsprüfer, S. lB9, 
,l90) 

und die dorouf gerichteie

Vereinborung ist nichtig. Gleichwohl erfo{Jt die Nichtigkeit hier nicht

den Berotungsvertrog im Gonzen. Der Beklogte istvon der KG om 3.l.,l.

und von dem Zedenten om 9.2.1978, olso schon vor Unterzeichnung

der Auftrogsschreiben vom 20. 2.1978, berotend hinzugezogen wor-

den, wie der Klöger insoweit nicht bestreitet. Die Berotungsvertröge

sind olso zunöchst mündlich begrÜndet und erst om 20'2. ouslormuliert

und unierzeichnet worden. Dorous folgt, doß die Berotungsverpflich-

tung des Beklogten qls solche ohne RÜcksicht ouf die - mithin ollein

nichtige - Honororobsproche wirksom eingegongen worden ist. $139

BGB kommt nicht zur Anwendung.

f) Der Senot isi im übrigen der Auffossung, do$ ouch donn, wenn - ent-

gegen den oben ongestellten Erwögungen - die vom Beklogten fÜr

s-icÄ und seine GmbH obgeschlossenen Berotungsvertröge nichtig

wören, etwoige dorous resultierenden SchodenersotzonsprÜche des

Klö gers veriö hrt wören.

oo) Ob eine Hoftung des Beklogten ous - wie der Klöger meint -
Verschulden bei vertrogsschluß oder ous $$309, 302 BGB generell

infroge kommt und ouf Ersotz der hier geltend gemochten Schöden

gerichtetwöre, konn im Ergebnis offenbleiben. Denn ouch donn unter-

ä"g"n die Klogeonsprüche der kurzen Veriöhrungsfrist des $ 51 o WPo.

Zior ist diese Bestimmung ihrem Wortlout noch ouf AnsprÜche,,ous

dem ... bestehenden Vertrogsverhöltnis" bezogen. Doch fordert der

Klöger hier so gestellt zu werden, ols ob die Venröge mit dem Beklog-

ten zustonde gekommen und ordnungsgemöß erfullt worden wören,

der Zedent nömlich richtig und fehlerfrei beroten worden wöre. Die

Ansprüche sollen on die Stelle des vertroglichen Anspruchs treten und

sie hoben, folls sie begründet sein sollten, ihre olleinige Ursoche dorin,

do0 es entgegen dem domols on sich vorhondenen Bestreben der

Beteiligten t, 
"in"t 

Verlrogsschlu0 nichtgekommen ist. FÜrsolche Folle

hot die Rechtsprechung seit longem den Grundsqtz entwickelt, doß

etwoige kürzere vertrogliche Veriöhrungsfristen ouch ouf AnsprÜche

ous cu-lpo in controhendo, $$ 309,307,179 BGB, onzuwenden sind,

Aus den Gründen:

Dos Londgericht hot die Kloge im Ergebnis zu Recht obgewiesen. Den

Klögern stehen Ansprüche gegen die Beklogte nicht zu.

Wos die Berufung hiergegen ins Feld fuhrt, bleibt im Ergebnis ohne Erfolg.

1 . Entgegen der Auffossung der Klöger ist eine Bindung der Beklogten qn

dos Anerkenntnis des Konkursverwoltrs nicht eingetreten.

lm Bereich der Hoftpflichtuersicherung gilt dos sogenonnte Trennungs-

prinzip, d. h., HoftpflichVerholtnis und Deckungsverhöltnis sind zu

unterscheiden. Ob der Versicherungsnehmer AnsprÜche gegen den

Dritten hot, ist im Hoftpflichtproze0, ob der Versicherer dem Versiche-

rungsnehmer Deckungsschutz zu gewöhren hoi, isi im Deckungs-

proze0 zu entscheiden.

Zwor konn eine Bindungswirkung u.o. eintreten,wenn derVersicherer

dem Versicherungsnehmer in der Hoftpflichtfroge noch Deckungs-

oblehnung gleichsom freie Hond oder ihn im Hoftpflichtprozeß olleine

lo0t. DoD diese Voroussetzungen im Steitfollvorliegen, ist iedoch nicht

ersichtlich.

Die Klöger führen im Schriftsotz vom 27.10.1988 selbst ous, doß die

Deckungsoblehnung der Beklogten vom 18.2.1983 lediglich die

Ansprüche derGeschödigten H. betrifft. Eswird hingegen nichtvorge-

trogen, wonn der Versicherungsnehmer Sch. - und dorouf kommt es

on - den Schoden des Mondonten K. der Beklogten gemeldet hot,

wos Anloß für eine Ablehnung dieses Anspruchs gegenÜber Sch.

gewesen sein könnte.

lm vorliegenden Verfohren gemö0 $ l5Z WG (obgesonderte Befriedi-

gung ous dem Deckungsonspruch des Versicherungsnehmers Sch.) ist

die Beklogie nicht gehindert, sich ouf versicherungsrechtliche Einwen-

dungen, beispielsweise einen Risikoousschluß, zu berufen. Aus den von

den Porteien herongezogenen Vorschriften der $$l5Bd und e wG
ergibt sich nichts onderes. Soweit der geschödigte K. die Anmeldung

,uin", Schodenersotzonspruches gegen Sch. zur Konkurstobelle der

Beklogten nicht rechtzeitig ongezeigt hoi (S l5B d Abs. 2 WGl, vermog

dies ollenfolls eine Beschrönkung ($158e WG), nicht ober die Ver-

wirkung der Hoftung schlechthin herbeizufÜhren'

2. Vorliegend können die Kloger iedoch ous obgeiretenem Recht keine

obgesonderte Befriedigung von der Beklogten verlongen. Die Abtre-

tung vom 16.12.1986/14.1.1987 gehi insoweit ins Leere, weil dem
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versicherungsnehmer sch. Entschödigungsonsprüche gegen die
Beklogte ous der obgeschlossenen Berufs-Hoftpflichtversicherung
nicht zustehen.

Die Beklogte beruff sich mit Erfolg ouf die Bestimmung des $4 Nr.6 Sotz
I AVB-WB, wonoch sich der Versicherungsschutz nicht ouf Hoftpflicht-
onsprüche wegen Schodenverursochung durch wissentliches Abwei-
chen von Gesetz,Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des Auftrog-
gebers oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung bezieht.

o) Bei derVorschrift des $ 4 Nr. 6 Sotz IAVB-WB hondelt es sich noch herr-
schender und zutreffender Meinung nicht um eine verhüllte Cbliegen-
heit, sondern um einen Risikoqusschluß, wie der Senot bereits früher
entschieden hot (vgl. BGH VersR 1986,647; OLG Düsseldorf versR l98l,
621;769; OLG KoblenzVersR 1980,643; Senot, Urt.v.2j.ll.l9B5 - 5 U
74/85 - Gl 1986, 16; Beschl.v. 9.9.1987 - 5 W 66/87 -; o.A. OLG
Koblenz Vers R 1982, 10891.

Gegen die Wirksomkeit der Ausschlußklousel sind Bedenken nicht
ersichtlich. zwor enthölt 54 Nr. 6 AVB-WB eine dem Versicherer
günstige Abweichung von $152 wG. Noch sl52 wG hcfret der
Versicherer nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Eintritt der Tot-
soche, fur die er dem {geschödigten) Dritfen vero ntwortlich ist, vorsötz-
lich und widerrechtlich herbeigefuhrt hot. Dies konn nur donn beioht
werden, wenn der Versicherungsnehmer ouch den Erfolg der schödi-
genden Hondlung ols möglich vorousgesehen und billigend in Kouf
genommen hot (Prölss/Modin, WG 24.Aufl., Anm. I zu $ 152). $4 Nr. 6
AVB-WBstelltdogegen ouf den Erfolg nichtob. DieVersogung desver-
sicherungsschutzes noch $ 4 Nr. 6 AVB-WB ist unobhöngig dovon, ob
der Versicherungsnehmer den Erfolg seines Fehlverholtens vorher-
gesehen und - iedenfolls - in Kouf genommen hot, doß er wissentlich
gegen dos Gesetz verstoßen bzw. eine wissentliche Pflichverletzung
begongen hot (Bruck/Möller/Johonnsen, WG B. Aufl., Bond lV Anm.
G 232; OLG Düsseldorf VersR 1981,6211.

Die hierin liegende Abweichung von $]52 wG fuhrt indes nicht zur
Unwirksomkeit des $4 Nr. 6 AVB-WB {oLG Koblenz VersR lgBO,643l,
weil $ 152 WG - ouch zu Losten des Versicherungsnehmers - obding-
bor ist (Prölss/Modin o.o.O., Anm. 3 zu 8152 m.w.N.).

DieAusschlußklousel des $4 Nr.6AVB-WB enthöltouch keine unonge-
messene Benochteiligung des Versicherungsnehmers im Sinne von $ 9
AGBG. Dos oLG Düsseldorf (VersR l99l,621l hot zurreffend dorouf
hingewiesen, doß die Bestimmung des 54 Nr. 6 AvB-wB für Versiche-

des Koufpreises - genou der Bereich, in dem ouch die Vorwürfe des
Zed enten i m wesenilichen o n gesiedelt si nd. Den Wi rtsch oftsprüfern ist
im Koufuedrog selbst eine zentro le Rol le fur die Ko ufpreisfindu ng zuge-
wiesen worden. ohnehin stellt eine Unternehmens- bzw. Gesell-
schoftso nteilsverö ußerung in erster Lin ie eine ko ufmö n nische Entschei-
dung dor und höngt - wie ouch hier die zohlreichen Annexe zum Kouf-
verlrog zeigen - von den Foktoren, die den wirtschoftlichen Wert eines
solchen Unternehmens bilden, ob. Doher ist die Hinzuziehung von
Wirtschoftsprüfern zu Verkoufsverhondlungen für Wirtschoftsprüfer
ouch berufstypisch (vg l. wirtsch ofi'sprüfer-H o nd buch, 9. Auf 1., lgls / 86,
s. l82i).

ln diesem größeren Rohmen wor ouch die Einscholtung des Beklogten
persönlich für den Zedenten eingebettet, sie betrof einen Teilbereich
o us dem Geso mtkom plex der Verko ufsverho ndl un gen. Dem U mstond
schließlich, do0 der Beklogte dobei ouch die schriftliche Fossung des
Koufuerfroges ousgeorbeitet hot, kommt keine besondere Bedeutung
zu : Do m it wurde dos Verho nd lu ngsergebn is led ig lich sch riftlich form u-
liert. Doß der Beklogte insoweit eine zusötzliche, eigenstöndige
Rechtsberotung gegenüberdem Zedenten bzw der KG ousgeübt hot,
ist nicht erkennbor und wird vom Klöger ouch nicht konkret vorge-
trogen.

Domit erfüllen ober die vom Beklogten obgeschlossenen Verlröge die
Vorousseizungen des Art. I 5 5 Nr. 2 Rechtsberotungsgesetz. Allerdings
wo r lo n g e Zeit h i n d u rch streitig, ob o uch d ie rei n e Wi rtschoftsberotu n g
zu den ,,Aufgoben eines wirischoftsprüfers" im sinne dieser vorschrif-
ten gehört (vgl. hierzu BG\L48,l2; OLG Köln, Zlp lgBO,llOT;Altenhoff-
Busch-Ko m pmo n n, Rechtsberotu n gsg esetz, 7. Aufl., Rz. 434f.; Ren nen/
ccliebe, Rechtsberotungsgesetz, $5 Rz.521. Doch folgt der senot der
iüngsten Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 4. ll.ig\7 (BGH Gl
l9BB,19: BGHZ l02,l29l,mitwelcher klorgestelltwurde, doß ouch die
berotende Tötigkeit für den Wirtschoftsprüfer nicht nur; wie von der
Rechtsprechung seit longem onerkonnt, berufstypisch ist, sondern bei
sin nvol ler Ausleg u n g des Art. 1 $ 5 N r. 2 Rechtsberotu n gsges eIz ovch zu
den dort genonnten ,,Aufgoben" eines Wirtschoftsprüfers gehort.

e) Der zwischen dem Beklogten und dem Zedenten obgeschlossene
Berotungsvertrog ist schließlich ouch nicht ous onderen Gründen nich-
tig. Die Vereinborung vom 20.2.1978 sieht ollerdings ein Honoror
,,bei m Zusto n dekom m en des vertro ges" vor u n d loßt do her o uf d ie ver-
einborung eines Erfolgshonorors schließen. Dieses wöre - wie bei
Rechtsonwölten (BGH in stöndiger Rechtsprechung, zulelzl NJWISBZ

l5B
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geschöftsmößig übernommen hoben, konn im Hinblick ou{ die berechne-

ten Honorore nicht zweifelhoft sein.

Doch greift zugunsten derWirksomkeit derVeriröge die Besiimmung des

Art. I $5 Nr. 2 Rechtsberotungsgesetz ein: Diese gestottet einem Wirt-

schoftsprüfer die rechtliche Beorbeitung einer Angelegenheii, mit der er

beruflich befo{Jt ist, sofern sie in unmittelbqrem Zusommenhong mit der

Aufgobe des WirtschoftsprÜfers steht. Diese Voroussetzungen sind, ent-

gegen der Ansicht des Klögers, erfüllt.

Allerdings hot der Beklogte oufgrund des - hier moßgeblichen - persön-

lich mit dem Zedenten obgeschlossenen Beroiungsvertroges ouch

Rechtsongelegenheiten beorbeitet. Er hot noch der insoweit unwider-

sprochenln Dorstellung ous der Klogeewiderung die lnteressen des

Zedenten gegenüber dessen Mitgesellschoftern und der Firmo vertreten,

soweit es um den Anteil des Zedenten om Verkoufserlös ging, indem er

den Zedenten beroten, moßgeblich on den Verhondlungen mit den

Gesellschoftern und der Firmo mitgewirkt und - ousweislich des Auftrogs-

schreibens - ouch im lnteresse des Zedenten die schriftliche ,Abfossung

des Koufvertroges vorgenommen hot. Diese Tötigkeiten stellen iedenfolls
ouch Rechtsbesorgung im Sinne des Art. I $ I Rechtsberotungsgesetz dor,

-:-l:-L -J:^ Il:r^,i-l- l^- I I*^^.tal*,,na f,'o-rlor Po.h+..rorhältnicqellulllllLl I ultt rvulwllÄt llv vll qsr vrrrYeJrvrrerrv
( BG HZ 48, 12, l9r BGH G I l9BB, 19 : BGIZ 102, 128, 130L

Doch stond im Vordergrund dieser Tötigkeit des Beklogten die Wirf-

schoftsberotung. Diese lrülle ol'rrre die dcrmiiverbundene rechtlichc Bcor-

beitun g nicht soch gerecht vorgenom men werden kön nen' Dem Zedenten

ging es dorum, einen möglichst gÜnstigen VerkoufserlOs fur die Veröufle-

rung seiner Gesellschoftsonteile sowohl im Verhöltnis zur Firmo ols ouch

gegenüber seinen Mitgesellschoftern zu erlongen. Dos sind wirlschoft-

fchl Zi"l", und der Beklogte ist oufgrund seiner iohrelongen Tötigkeit fÜr

die KG und der dodurch erworbenen Kenntnisse, olso wegen seiner

Eigenschoft ols Wirtschoftsprüfer und nicht ols Rechtsberoter, heron-

gezogen worden.

Außerdem sieht der Auftrog des Zedenten on den Beklogten in engem

Zusommenhong mit derTotigkeit der GmbH fÜr die KG. Der Sochverholt

lößt ohne weiteres den Schluß zu, do$ es zu dem persönlichen Auftrog on

den Beklogten nichi gekommen wöre, wenn dieser nicht schon ols

Geschöftsführer der GmbH fur die KG beroiend totig gewesen wöre.

Auch der mit der KG vereinborte Berotungsouftrog stellt - ungeochtet der

domii gleichfolls verbundenen rechtsberotenden Tötigkeit - Überwie-

gend Wirtschoftsberotung dor. Von entscheidender Bedeutung wor hier

Jie Bewe*ung des zu verkoufenden Unternehmens und die Ermittlung

rungsnehmer gilt, von denen erwcrtet werden konn, doß sie sich nicht

bewußt über Gesetze, Anweisungen und Pflichten hinwegsetzen. Es ist

verstöndlich und gerechtfertigt, doß der Hoftpflichtversicherer diesen

Personen nicht dos Risiko obnehmen will, dos sie eingehen, wenn sie

wissentlich gegen Geselz,Anweisungen oder Pflichten verstoßen. Der

i nsoweit o ngesprochene Personenkreis ( hier' Steuerberoterl ko n n dies

ouch nicht erworien (OLG Düsseldorf o.o.O.).

b) Die Vorousseizungen des $4 Nr. 6 AVB-WB liegen im Streitfoll vor.

I ndem der Versicheru n g sneh mer Sch. ei nerseits d ie An lo g eem pfeh I u n g

on K. gegeben, dofür ondererseits obervon der lniiiotorin des Obiekts

eineVermittlungsprovision ongenommen und dies dem Mondonten K.

nicht offengelegt hot, hot er die Pfllchten ous dem mit K. geschlossenen

Steuerberoiervertrog verletzt. Noch Zillerl Nr. ZAbs.l der Richtlinien für

die Berufsousübung der Steuerberoter und Steuerbevollmöchtigten
(stondesrichtlinien) isf iede gewerbliche Tötigkeit mit dem Beruf des

Steuerberoters und'steuerbevollmöchtigten unvereinbor. ln Sotz 2

heißt es donn weiter:,,Die Annohme von Vodeilen iederAdvon Dritten,

z. B. Provisionen für Vermittlungstötigkeit, ist berufswidrig.'

Zwor sind Anlogeempfehlungen on den Mondonten des Steuer-
harnrarc ,,^ha.lonLlir-h rrnd vcln die.sem in vielen Föllen .sooorvvlvrvrJ - -v-'

erwünscht. Schon bedenklich ist es ober und stellt einen Verstoß gegen

die Stondesrichtlinien dor, wenn der Steuerberoter fÜr eine solche

Anlogeempfehlung von der Gegenseite eine Vermittlungsprovision

onnimmt. Jedenfolls konn es ober nicht mehr hingenommen werden

und stellt einen Treubruch und eine grobe Pflichtverletzung ous dem

Steuerberotervertrog do1 wenn der Steuerberoter wie hier die Provi-

sionsonnohme dem Mondonten nicht offenlegt.

Es liegt in der Notur der Soche, doß steuerliche Beroier mit ihren

Mondonien ouch die Froge erörtern, in welcher Weise diese ihr Ver-

mögen om steuergünstigsten onlegen. Der Mondont hot einen

Anspruch dorouf, doß sein Beroter diesbezügliche Frogen mit völliger

Obiektivitöt beontwortet, sich olso ousschließlich vom Interesse des

Mondonten leiten und sich nicht durch unsochliche Gesichtspunkte,

insbesondere nicht durch zu erwortende persönliche Vermögens-

vorteile, beeinflussen loßt. Selbst wenn der steuerliche Beroier gewillt

ist, dosVorhoben sorgföltig zu prüfen, hondelt er pflichtwidrig,wenn er

hinter dem Rücken seines Mondonten sich von einem interessierten

Dritten eine Provision versprechen lößt und dodurch in die Gefohr

geröt, seinen Mondonten nicht mehr unvoreingenommen beroten zu

können. ln einer solchen Loge konn er dem Vorwurl des Treubruchs nur
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dodurch entgehen, doß er dem Mondonten, dem er die Beteiligung on
dem betreffenden Proiekt nohelegt, dcs ihm erteilte Provisionsverspre-
chen offenbort (BGHZ 95, Bi, 84;78,263,2681.

Noch Auffossung des Senots konn der vorliegende Vorgong ouch nicht
einerseits in die steuerberoiende Tötigkeit des Versicherungsnehmers und
ondererseits in die - verbotene - Provisionsonnohme oufgespolten
werden. Es hondelt sich vielmehr um Teilokte eines Vorgongs, die nicht
isolie4 sondern zusommen gesehen werden müssen, wie dies ouch
der Lebenswirklichkeit entspricht. Die Provisionsonnohme steht mit der
Anlogeempfehlung in einem untrennboren Zusommenhong, und diese
konn nicht losgelöst von der steuerberotenden Tötigkeit gesehen werden.
Eine Trennung zwischen der steuerberotenden Tötigkeit des Versiche-
rungsnehmers Sch. und seiner onlogevermittelnden Tötigkeit ist nicht
möglich; denn die Empfehlung einer steuerbegünstigten Anloge führt
notwendigerweise zur Erörterung steuerlicher Probleme (vgl. BGHZ 95, Bl,
BZ). Es liegt ein einheitlicher Lebenssochverholt vor, der ouch im Hinblick
ouf die Rechtsfolgen ous dem Versicherungsvertrog einheiilich zu beur-
teilen ist.

Der Versicherungsnehmer Sch. hot die dorgestellte Pflichverletzung
wissentlich begongen . zum sublektiven Tctbestond der Klousel gehö4
doß der Versicherungsnehmer seine Pflichten positiv gekonnt und sie
zutreffend gesehen hot (BGH versR 1986, 647,6481. Dos Verschulden
broucht hingegen die verletzung der Rechte des Geschödigten und den
Schodenerfolg nicht zu umfossen, wie bereits ousgeführt worden ist.

Der Senot verkennt nicht, doß der Nqchweis der sublehiven Vorous-
setzungen des Risikoousschlusses in $4 Nr. 6 AVB-WB nicht schon
dodurch gefuhrt ist, doß sich der Steuerberoter noch der Pröombel der
Stondesrichtlinien nicht ouf Unkenntnis ihres lnholts berufen konn. Auch
können der Beklogten nichi die Grundsötze des Anscheinsbeweises
zugute kommen, weil sich eine durch die Lebenserfohrung gesicherle
Typizitöt menschlichen Verholtens und seiner Begleitumstönde nicht
ousmochen lafJt und eine Beweisführung mittels Anscheinsbeweises des-
holb insoweii nicht in Betrochtkommen konn (vgl. dozu BGH r*s 88,239).

Der Senot hot iedoch oufgrund der Umstönde des Streitfolles die Uber-
zeugung gewonnen, doß derVersicherungsnehmer Sch. die vorbezeich-
nete Pflichtverletzung wissentlich begongen hot. Jeder Steuerberoter
weiß, doß es zu den elementoren Pflichten seines Berufes gehö4 schon die
Besorgnis von lnteressenkollisionen und erst recht eine totsöchliche lnter-
essenkollision zu vermeiden. Die verdeche Provisionsonnqhme von einer
Seite für eine Anlogeempfehlung on die ondere Seite geföhrdet die

Steuerberoter u n d den Rechtso nwo lt ei n e Verpf I ichtu n g, den Mo n do n-
ten ouf die Veriöhrungsfrist für einen etwoigen gegen ihn loufenden
Schodenersotzonspruch hinzuweisen; geschieht dies nicht, ist
schodenersotz in der Form zu leisten, doß der Mondont so gestellt
wird, ols hobe die veriöhrungsfrist noch nicht zu loufen begonnen
(BGH o.o.o.), Diese Grundsötze müssen wegen der übereinstimmen-
den lnteressenloge ouch für den Wirtschoftsprüfer gelten. Auf den vor-
liegenden Foll ongewondt, bedeutet dies, dofJ ouch der Beklogte ggf.
zu einer entsprechenden Belehrung verpflichtet gewesen wöre. Diese
Pflicht ist iedoch - ouch insoweit in ubereinstimmung mit der Recht-
sprechung - entfollen, ols der Zedent nicht mehr belehrungsbedudtig
wo r ( BG H Gl B / 82 : ZIP 1982,451 m. An m. Gröfe : W M lg2, 369, 371i.
Er hot sich seit mindestens September lgZB onwcltlich beroten lossen,
wobei dos schreiben der Rechtsonwölie vom 22.g.lg7T zeigt, doß
diese ouch domit beouffrogt woren, Regreßonsprüche gegen den
Beklogten zu prüfen; denn sie kündigten schodenersotzonsprüche
gegen den Beklogten on. Do insoweit nunmehr der Zedent Rechts-
berotung in Anspruch nohm, wor der Beklogte zu keiner weiteren
Belehrung hinsichtlich der veriöhrungsfrist verpflichtet. Die Veriöh-
rungsfristdes $ 5l o WPo wordoher in iedem Follverstrichen, bevorder
Klöger im Juni l9B4 seine Kloge einreichte.

Die streituerkündung des Zedenten on den Beklogten ous dem Vor-
prozeß blieb ohne Wirkung, Dos Urteil vom 12.l.l983 isr mit Ablouf der
ein mon otigen Revisio nsf rist En de Februo r l9B3 rechtskröftig g eworden.
Mit der erst im Junilg84 erhobenen Kloge hot der Klöger die Frist des
$ 215 Abs. 2 BGB weit überschritten.

bbr.....

dl Der Klöger hölt die Anwendung des $51o wpo desholb für nichr
gerechtferfigt, weil er m eint, der oder d ie vom Beklo gten o bgesch losse-
nen Berotungsveriröge seien wegen unerloubter Rechtsberotung
nichtig. Der Senot folgt dieser Ansicht nicht.

$l Rechtsberotungsgesetz untersogt denienigen, die keine spezielle
Zulossung besitzen, die Besorgung {remder Rechtsongelegenheiten,
sofern diese,,geschöffsmößig" erfolgt. Eine Zulossung in diesem sinne
ist dem Beklogten nicht erteilt worden; insbesondere reicht es nicht,
do0 in derGmbH - und ouch nurdod-zugleich ein Rechtsonwolttötig
ist, weil die Berotungsverlröge hier entweder vom Beklogten oder von
der Wi rtchofisprüfergesel lsch oft o ls so lch er, d ie kei n e Rechtso nwo lts-
zulossung besitzt, eingegongen worden sind. Doß der Beklogte und
seine GmbH die Berotung gegenüber der KG und dem Zedenten
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gobe schloß die MOglichkeit, dofl beide WirtschoftsprÜfungsgesell-

schoften durch Annöherung ihrer beiderseiiigen Stondpunkte zu

einem übereinstimmenden Testot gelongen, nicht ous. Die Alternotive

wöre gewesen, doß, bei Nichtzustondekommen einer Einigung der im

Ver"trog vorgesehenen WirtschoftsprÜfergesellschoften, diese die

Stellungnohme der sozusogen ols Obmonn vorgesehenen Wid-

schoftsprüfergesellschoft D.I-AG hötten einholen mÜssen, wogegen

sich der Zedent zt)vor selbst ousgesprochen hotte (vgl. dessen Schrei-

ben vom 29.5.l97\L Die bloße Einigung der wirtschoftsprÜfer unter-

einonder stellte doher kein verlrogswidriges oder gor kollusives Ver-

holten dor.

c) Noch ollem kommen SchodenersotzonsprÜche gegen den Beklogten

persönlich ollenfolls insoweii in Betrocht, ols er den Zedenten bei

Abschlufl des Koufuertroges mit der Firmo folsch beroten hot, sich olso

ongebliche P{lichtverletzungen ouf den lnhclt oder den Abschluß die-

,". V"'troges, nicht ober ouf dessen DurchfÜhrung ousgewirkt hoben.

Diese Ansprüche indessen sind veriöhrt oder unschlÜssig'

oo) Noch $51o WPO betrögt die Veriöhrungsfrist fÜr verlrogliche

Ansprüche äes Auftroggebers gegen den WirtschoftsprÜfer 5 Johre

seit der Entstehung des Anspruchs, wobei sich diese Bestimmung ouf

iede Art der Totigkeit des WirtschoftsprÜfers bezieht IBGHZ ZB, 335).

Der Klöqer verlongi in erster Linie Ersotz des Schodens, der ihm durch

die Veröußerung seines ,Anteils on der KG entstonden ist, wobei er

diesen einmol ois die Differenz zwischen dem eigentlichen Wert des

Anteils und dem totsöchlich erzielten Koufpreis von 240.000,- DM

bezeichnet und zum onderen dorin sieht, doß er qn die Firmo Über 1,5

Mio. DM zurücl<zuzohlen verpflichtet ist. Diese Schöden sind begrÜn-

det worden mit Abschluß des Koufvertroges vom 3.19. Mär21978,

endgültig enistonden iedenfolls mit Fölligwerden des RÜckzohlungs-

onr[rr.["s der Firmo oufgrund der Bilonztestote vom26.7.]978,weil

zu diesem Zeitpunki Grund, Höhe und FAlligkeit der RÜckzohlungs-

pflicht des Beklogten feststonden. Mithin lief die Veriöhrungsfrist des

$5lo wPo im Juli l9B3 ob. Auf die Kenntnis des Ersotzpflichtigen ols

weitere Voroussetzung fÜr den Beginn der Veriöhrungsfrist kommt es

nichr on (BGH Gl7 /82: WM 1982,371und BGH Gl B/82:7lP 1982,

451 m.Anm. Gröfe :BGHZB3,l7,19), iedoch hot die Rechtsprechung

fur die berotenden Berufe den sogencnnten sekundören Schoden-

ersotzonspruch entwickelt, welcher die Veriöhrungsfrist verlöngern

konn (BGH Gl B/82 : ZIP 1982, 451 m.Anm. Gröfe : BG\T 83, 17;

BGHZ 97,2901. Soweit bisher ousdrÜcklich entschieden, treffen den

Unobhöngigkeit des Steuerberoters und seine berufliche Entscheidungs-

freiheit, beiieinerTötigkeitim olleinigen und ousschließlichen lnteresse des

Mondonten zu hondeln. Dos liegt so deutlich greifbor ouf der Hond, doß

der Steuerberoter Sch. vor dieser Erkenntnis die Augen nicht verschlossen

hoben konn. Bereits bei geringer Einsichtsföhigkeit in seine beruflichen

Pflichten steht dies einem Steuerberoter klor vor Augen. Do0 bei dem

Versicherungsneh mer Sch. ledig lich eine u nterd u rchsch n ittliche u nd nicht

wenigstens durchschnittliche Einsichtsföhigkeit in seine beruflichen

Pflichien vorhonden gewesen isi, ist weder vorgetrogen noch sonstwie

ersichtlich.

Noch Sochloge ist der Senot desholb dovon Überzeugt, doß der Ver-

sicheru n gsneh m er Sch. d ie i h m vorgeworfene Pf I ichVerletzu n g sehen den

Auges begongen hot, nömlich dos Verbot einer verdeckten Provisions-

onnohru {ür eine Anlogeempfehlung on den Mondonten gekonnt und

dies ouch zutreffend gewertet hot. Indem erdie Provisionsonnohme fÜrdie

Anlogeempfehlung dem Mondonten K. nicht offenbort hot, wollte er nqch

Uberzeugung des Senots gleichsom zwei Geschöfte in einem mochen.

Erworsich noch Uberzeugung des Senots dobei bewußt, doß dievon ihm

gegebene Anlogeempfehlung bei einer Offenlegung seines eigenen

wiÄchoftlichen lnteresses durch die versprochene Provision on Uber-
-1. -h..--l:^-^- .,,.",--J^ ,,^-J ^" -Ji^.o. f:oo-hÄ+ ^,,...|,,r-h "ai^azeugungsKrull vcl llelul lvvulllv \Jll\r sr urervr vvJlrrvrr rrvt

HeiÄlichkeit und seinen Treubruch gegenÜberdem Mondonten K. tötigen

konnte.

Der Senot hölt es für ousgeschlossen, doß Sch. etwo ous Nochlössigkeit

oder durch die zu erwortende Provision gleichsom blind die Aufdeckung

gegenüber dem Mondonten K. vergessen hoben könnte. Der Steuer-

beroter Sch. wußte noch Uberzeugung des Senots vielmehr genou, wos

eriot, so doß die Froge keinerobschließenden Entscheidung bedorf, ob er

Zweifel on der Pflichtgemö0heit seines Tuns gor nicht erst hot oufkommen

lossen und sich orglistig der Erkenntnis der Pflichtwidrigkeii seines

Hondelns entzogen hot.

Durch die wissentliche PflichVerletzung ist der Schoden verursocht wor-

den, weil es bei p{lichtgemö0em Hondeln des Sch. noch Uberzeugung

des Senots nicht zu einer Zeichnung durch K. gekommen wöre. Durch die

wisseniliche Pflichtverletzung hotsich Sch.von einerkriiischen Prüfung des

Obiekts ouf seine Anlogewürdigkeit obholten lossen. Bei kritischer PrÜ-

fung hötte er K. die Anloge nicht empfohlen, wie dem Vorbringen der

Berufungserwiderung zu eninehmen ist, dem die Klöger nicht entgegen-

getreten sind.
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Noch Sochloge bedorf die Froge keiner Vertiefung und obschließenden
Entscheidung mehr, ob der Versicherungsschutz bereits desholb nicht
besieht, weil der Steuerberoter Sch. bei derVermittlung von Beteiligungen
für Eisloufcenter gewerblich tötig geworden ist und er domit eine mit dlm
Beruf des Steuerberoters nicht vereinbore Totigkeit ousgeübt hot (vgl.

ZifIer3 BB i.V. milZifler I Nr. ZAbs.lsotzlderStondesrichtlinienl.lmmerhln
ist der Versicherungsnehmer Sch. nicht nur im Folle des Mondonten K. in
der beschriebenen Weise tötig geworden, sondern hot ouch in dem Foll
H. zwei Beteiligungen on Eisloufcentern, und zuorinW. und in K., gegen
Provision vermittelt.

Weiferführende Hinweise:

Zu r schodenersotzpf I icht des stB bei Provisio nszo h I u n g, BG H Gl 1987, 117
:Z'\P1987,1054: NJW RR lgBZ l38l und G\19B7,B4: NJW RR tgBZ l3BO: WM 1987,725: VersR 1987,1036.
Umfongreiche weiterführende Rechtsprechung- und Liieroturhinweise
befinden sich in GllgBZ BB f.

Die Centrole fur GmbH legt in 3. Aufloge dos GmbH-Toschenbuch vor.
Beorbeiter sind Prof. Dr. Dieter Schulze zurWiesche, RA Dr. Eder und Dipl.-
Volkswirt Herbert Honsen. Der Houptteil besteht ous einem Lexikon des
Gesellschofts-, Bilonz- und Steuerrechts der GmbH. ln den 330 stich-
worlen werden olle bedeutsomen Sochverholte ous dem Leben der
GmbH erfoßt und in kurzer prögnonter und verstöndlicherArt dorgestelli.
Dorüber hinous bietet es ein Formulorteil mit Gesellschofts- und
Gesch oftsf ü h rerverirö g en sowie ei ner Aufsichisrots-Geschöftsord n u n g
Verlog Dr. Otto Schmidt KG, Köln 1989,424 Seiten DIN A6,48,- DMi.

Vertrog ergeben hoben, ist donoch iedenfolls eindeutig festzustellen und
unstreitig, doß die im Zusommenhong mit der prüfung des Johres-
obschlusse s1977 entfqltete Tötigkeit von der GmbH gescliuldet wor und
nicht vom Beklogten persönlich. Soweit der Beklogte in diesem Zusom-
menhong gehondelt und sich geöußeri hot (u.o. Schreiben vom
l4,4.l97\l,geschoh dies im Nomen derGmbH.lhn triffrdoherouch nichr
dieverlrogliche Hoftung dofut, doß ongeblich die prüfer ihreTötigkeitouf-
genommen hoben, ohne doß die Verkoufer eine zu prüfende Biionz vor-
gelegt hoben, und bei der Prüfung und Testierung der Bilonzen fehler-
hofte Grundsötze ongewendet worden seien. Wenn in diesem Bereich
Vertrogsverletzungen gegenüber der KG bzw. deren Gesellschoftern ols
Verköufer der Firmenonteile begongen worden sein sollten, wöre hierfür
noch den Grundsötzen der positiven Forderungsverletzung durch die
GmbH schodenersolz zu leisten gewesen. Eine eigene Hoftung des
Beklogten ols deren vertreter scheidet doneben orr lgGH NJWlqo+,
20091. Soweit die Rechtsprechung in besonderen Föllen den Vertreter des
eigentl ich en Verlro gspo dners o uch f ü r Versch u lden bei der Du rchfü h ru n g
eines Vertroges hoteinstehen lossen (BGHZ 70,337l,logen ondere, nichJ
verg leich bore Sochverho lte zug runde.

sch ließlich sind Bedenken gegen die Wirkso m keit dieses, der prüfun g und
Testieru n g der Bilo nzen per 31. 12. 1g77 zugrun de I iegen den Rechtsveinc tt-
nisses nicht ersichtlich. Dieser Auffrog enthiert die typischen Aufgoben für
einen Wirtschoftsprüfer und wurde doher vom Rechtsberotungsgesetz
nicht erfoßt und wor zumindest noch Art.l $5 Nr. 2 Rechtsbeiolrngr-
gesetz wirksom. Eine persönliche Hoffung des Beklogten in diesem
Bereich scheidet doher ous dem Gesichtspunkt quosi-vertroglicher
Sch uldverhöltnisse o us.

Soweit der Klöger vorbringt, bei der Prüfung der Bilonze n1917 hobe der
Beklogte ols Vertreter der GmbH die lnteressen der Verköufer zugunsten
der Köuferin, der Firmo,vernochlössigt und geschödigt, indem ergiundlos
ouf die Forderungen der Wirtschoftsprüfergesellschoft Dr. unJ portner
eingegongen sei, reicht dieses Vorbringen mongels ousreichender fot-
söchlicher Substonz, vor ollem ouch in subiektiver Hinsicht, nicht ous, um
einen vorwurf ous unerloubterHqndlung,$$ 823 Abs.2, 826BGB,gegen
den Beklogten persönlich zu begrundln. Für ein kollusives Zusommen-
gehen zwischen dem Beklogten und der Firmo zum Nochteildes zeden-
ten und seiner Mitgesellschofter gibt dos Vorbringen des Klögers schon
desho I b n icht gen ü g en d h er, weil den Wi rlsch oftsprüf u n grg 

"r"l 
lr.h often

in Art. lll Abs. i des Koufuedroges die Funktion von schiedsgutochtern
zugewiesen worden wor, wie der Senot in seinem Urteil vom 12.l.l9B3 im
einzelnen ousge{ührt und der Klöger nicht ongegriffen hot. Diese Auf-

GI Hinweis
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Aus den Gründen:

ol Der Klögerwirlt dem Beklogten Verletzung seiner ols WirtschoftsprÜfer

übernommenen Beroiungspflichten vor. Doch ist der Beklogte nicht in

ollen vom Klöger ong"rpro.henen Totigkeitsbereichen persönliche

Verpflichtungen eingegongen. Der Beklogte hot mehrere Verlröge

obgeschlossen, nömlich

einen Berotungsvertrog awischen der KG und der GmbH,

den Berotungsvertrog zwischen dem Zedenten und dem Beklogten

persönlich,

- den on die GmbH gerichteten, im Anschlufj on den Verkouf der

Gese I lsc h oftso ntei I e d u rch g ef Ü h rte n Auftro g, d ie,,Verkö uferbi I o nz"

zu prüfen, der entweder - wie der Beklogte vorgetrogen hot - dqt

GmbH schon im Loufe des Johres 1977 eteilt worden ist oder sich

ous Art. lll des Vertroges ergob;

- schließlich noch vom Beklogten bestrittener Dorstellung des Klögers

ein Vertrogsverhöltnis anrischen der Firmo und der GmbH, welches

indessen frt di" Entscheidung dieses Rechtssireits dohingestelli

bleiben konn.

Der Beklogte hoftet dem Klöger nur persöniich, soweit er ouch persön-

lich fur dun Z"dunien tötig zu sein verpflichtetwor. FÜr eine Durchgriffs-

hoftung des Beklogten in Jen Bereichen, in denen dievon ihm geleitete

Gr r r b I I Ver+rcr gspo rtner des Zcdcntcn baar. der KG wo r; liegt entgegen

der Ansicht des Klögers nichts vor. Dos wÜrde einen MifJbrouch der

unterschiedlichen Reihtsformen, ein treuwidriges Berufen ouf die recht-

liche Selbstöndigkeit der GmbH voroussetzen (vgl. beispielsweise

BGtlZ68,312,315 und die dort genonnien Beispiele), wofÜr hier nichts

ersichtlich ist. Die blo0e Totsoche, do0 der Beklogte Alleingesell-

schofter und der - unstreiiig - einzige olleinvertretungsberechtigte

Geschöftsführer der GmbH wor und ist, reicht dofÜr nicht ous. Seit

Gründung der GmbH sind ou$erdem die Vertrogsverhöltnisse klor-

gestellt ,id inrb"rondere deutlich gemocht rryorfe1, doß sowohl die

Frufer ols ouch die Berotertötigkeit von der GmbH wohrgenommen

wurden. Auch hot der Beklogte die Beteiligung unterschiedlicher

Rechispersonen on den einzelnen Aufirogsverhöltnissen in den Auf-

tro gssch rei ben vo m 20.2.197 B deutlich hervorg ehoben. Jedenfo I ls ist

hie; für ein insoweii treuwidriges Vorgehen des Beklogten nicht

ersichtlich.

b) Unobhongig dovon, welche Beroiungspflichten im einzelnen sich ous

dem vom Auklogten persönlich mit dem Zedenten obgeschlossenen

Abfindungsvergleich

- Anwoltskosien

Allgemeine Auftrogsbedingungen d.Wp

- Ausschluß{rist, 59 Abs. 3 Nr. I

Allgemeine Versicherungsbedingungen

- wissentliche Pflichiverletzung

Anderkonto
- des Notors

- Verrechnung mit GebÜhrenforderung

Anlogeberotung
- lmmobilienkouf l9B0

- Liquiditötsbelosiung
- Pflicht zur -
- Prognosen

- Risiken
: proiizierte Steuervorteile

- Risikobeurteilung d. Anlegers

- Schoden

Auskunftsvertrog
- siillschweigender Abschluß

- Veriöhrung
- Werkverirog

Bekonntgobe d. Steuerbescheides

- on Mondonten oder StB

Belehrungspflicht d. SIBIWPIRA

- fehlende BelehrungsbedÜrftigkeit
: eigene Sochkunde, Zohnorzl
: 

:',s"l: k:h\: 
l-1? 

G::-'!*l:ll^^^
: l\ocnoeoruellul lg5qulllu9 ur I r\vrrevv"

Berichtigung ($173 1,2 AO)

- orobes Verschulden
I Uberprüfung der Arbeitsergebnisse

d. Mitorbeiters

Beschlognohmeverbot, $ 97 SIPO

- Buchholtungsunierlogen

Beweislosl, s. ouch Dorlegungslost

- Belehrungspflicht
- Buchungsfehler

Bilonzerstellung

- Dritthoftung
- Grundstücksbeweriung, ln{ormoiion

d. Mondonten
- Testot

Buchholtungsouftrog

- Löschung von Buchholtungsdoten

Dorlegungslost f' Regreßonspruch,

s. ouch Beweislost

- Buchungsfehler

DATEV-Doten

- Ubertrogung ouf Kollegen

- Vernichiung von -
Dritthofiung
- Anwoltsvertrog

- Bilonzerstellung
- Sochwolterhoftung

- ous Tesioi

Erfolgshonoror

Freie Mitorbeiter
- Abgrenzung Arbeiinehmer

89, 2

89, 94

89, r 56

89, 50
{LS)

89, 72
(LS)

89, 36
(LS)

89, 50
{LS)

89,36, 73

89, 25
AO r?5 130

88, 22

89,2, 36

89, 95

34
34

34
09

89,
89,

89,
89,
89,
R9

89, 73
89, 73
89, 73
89, 36

{LSI

Frisfenkonholle

- Ausgongskontrolle, Fristenkontrollbuch

Honororonspruch
- bei Anschlußkonkurs

- Beweislost f. Gebührenrohmen

- Dotenübertrogung, $32 StBGebV

- Erfolgshonoror
- Gebührenrohmen
: neue Umsoizsieuererklörung

- Geoensiondswert
: A-nerkenn un gsverfo hren f '

StB-Gesellschoft
- Honororvorschuß, Rückzohlung

- ordnungsgemöße Honororrechnung,
Unterschrift

- Sochverstöndigengutochten
- des Wirtschoftsprüfers
: Anwendung der StBGebV

Kousqlitöt

- wirtschofiliche Vorteile bei
steuerlichen Nochieilen

Konkursverwolter, Hoftung des

- Beiriebsfortführung
- Unterrichiung über wirtschoftl. Loge

- Verteilungsverfohren bei Mosseschuld,
neue Rechisprechung

Kosten d. FG-Prozesses

- Kostenpflicht d. StB.

Kündigung des Mondots

- ous wichtigem Grund

Lohnsleuerhilfeverein
- Berotun gsstellenleiier, Steuerf ochgehilfe
: Holbtogsiötigkeit $ 23 Abs. 3 SiBerG

1\ qndonlengelder

- Anderkonto des Notors

- Verrechnung mit GebÜhrenforderung

Miwerschulden
- Risiken bei Kopitolbeieiligung

- überlegene Sochkunde d. StB.

Nochbesserung
- Kosten der -, $ 633 Abs' 3 BGB

Nolor
- Anderkonto

- Belehrungspflichi
: über Versteuerung eines Spekulotionsgewinns

- Dorlehensouszohlung ohne erstrongige
Grundschuld

- Eioenverontwortlichkeit

- Ert"eilung einer vollstreckboren Ausfertig u n g
: Prüfung moterieller Frogen

- Hinzuziehung von Mitorbeitern

Proxiswerl
- Abschreibung eines erworbenen -
- lOiöhrige Umsotzbeteilig ung, Bewertungsrecht

Prospehhoftung
- d. Treuhönders

- Veriöhrungsbeginn

Provisionsgeschöfte

- Versicherungsschutz

Rechtsbeistond

- Konkurs des -
- Sozietöt mit Anwoltsnotor

- Zuverlössigkeit

89, 94

89, 33
89, 34
89, 41

89,145
89, I 16

89,100

89,133
89, r33

89, r33

89, 87

89, r09

89,122

89, r 16

89, 50
ILS)

89, 62
89, 2

89,156

89,122
89, 72

89,144

89, 42
89, 89
RO 89

89, 22

89, 12

30

2
95

36
Itst

30

89
89

89,
89,

89.

89,

89, 39
89, 39

89, 3
89, 95
89, 3

89, 95

89,145

ao 7a

89, s0
89, 72

89,50, 73
{LSI

89, 73

89, 94
89, 50

{LS)

89, 94
89,102
89,1Q2
89, 94

89,109
89,122
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Rechtsberotung/Rechtsbesorgung

- Geschö{tsmößigkeit
- Krediiberotung
- Pflicht zur Hinzuziehung eines RA

- Sonierungsverhondlungen
- durch Steuerberoter 89,
- durch Wirtschoftsprüfer
: Abfossung d. Koufuertroges
: Verkoufsverhondlungen

Sochwolterhoftung

Sochverstöndiger
- Abweichung von Sochverstöndigengutochten

Schoden

- Anlogeberotung

- Anwoltskoslen b. Abfindungsvergleich
- bei Fomilienunternehmen
* Geldbuße/-strofe
- erstrongige Grundschuld

- bei verbundenen Unternehmen

- unrechtmö0iger Vermögensvorteil

Sozietöt
- Anwoltsnotor u. Rechtsbeistond

- Au0enprüfung d. unzustöndiges FA

- Gewinnfeststellungsbescheid on einen Sozius
- Gewinnfeststel Iun gserklörung

Sleuerberotungsgeselz
- S23 Abs.3
: Holbtogstötigkeit
AA7

: Wirtschoftsberotung,
An logenempfeh lung

Steuerberotungsverlrog
- Auflösung des -: frisilose Kündigung
- lnholt des -
- Löschung von Buchholtungsdoten
- Möngelbeseitigung
- Pflicht zur ollgemeinen Rechtsberoiung?

Steuergestoltungsberotung
- wegen Anderung der Steuerrichtlinien

- Berotung zu gesetzeswidriger Proxis

- Einbringung einer Einzelfirmo in eine GmbH
- unentgeltliches Wohnrecht
Steuerverkürzung, $ 378 AO
- durch Steuerberoter

Treuhönder

- Anderkonto des Notors

- Bouhenengemeinschoft, zustonde gekommene

- Belehrung über steuerl. Risiken

: Wissensvorsprung d. TH

- Honororonspruch d. -: bei Minderwohn{löche
- Plonungsönderung
- Prospekthoftung d. -
- Prüfung boutechnischer Frogen
- Schoden

- Versicherungsschutz

Veriöhrung, S12 WG
- Beginn

- Verjöhrungshemmung, 5 12 ll

Veriührung, S5l BRAO
- Anologie zu 5 852 Abs. 2 BGB
- Wiederholung der Einrede

Veriöhrung ($68 StBerG, g5l o WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler

und Veriö h ru ngsvorsch rift {sekundö ro nspruch )

: Anloß zur Prüfung u. Belehrung
: Beginn d. Belehrungspflicht
: keine Belehrungspilicht

- Kenninis d. Fehlers und d. Veriöhrungsloge
- Unkenntnis über Verjöhrungsvorschrift
: Mondotsende
: Nochbeorbeitungsouftrog on Kollegen: schuldho{te Verletzung der -

- Veriöhrungsbeginn
: Ablouf d. Festsetzungsverjöhrung
: Betriebsprüfung

ollgemein
: Folgeschöden
: Kopiiolonloge
: Koufuertrog
: Konkurs
: Verlust der Zb-AfA
: Zohlung d. Sieuer

Veriöhrung, Schodenersotzonspruch
($5lo WPO)
- vorvertroglicher Regreßonspruch
- Sieuerberof ung d.,,Nur-Wirtschoftsprüfer,,

Veriöhruns (9638 BGB)

- Mongelfolgeschoden
Veriöhrung, $ 852 BGB, 82 KO
- Kenntnis des Vertreters
- Veriöhrungshemmung. $ 852 Abs. 2 BGB

:,,Einschlofen" von Verhondlungen
: Meinungsoustousch

Verschulden

- durch Kollegiolgerichtsentscheidung

Versicherungsschulz

- Anerkenntnisverbot

- Anzeigepflichtuerletzung
- Bindungswirkung d. Hoftpflichturteils
- wissentl. Pflichtvedetzung
: verdeckte Provisionsonnohme
: Zohlung vor Fölligkeit

- Relevonzrechtsprechung
- Trenn un gsprinzip Hoftpf lichF/Decku n gsproze0
- Treuhondtötigkeit
- Verjöhrung, S 12 WG
Vollmocht
- Hondeln ohne -
Vorteilsousgleich
- Anlogeberotung

Vorvertroglicher Regreßonspruch

- Veriöhrung des -
Wirtschoftsprüfer
- Befongenheit S3l9 HGB
- Verdocht d. Vermögensverfolls

Wp-GmbH
- Durchgriffshoftung d. Geschöftsführers

Zurückbeholtungsrecht
- on Arbeitsergebnissen
- on Houptobschlußübersichi und

Umbuchungsliste
- Konkurs des Mondonten
Zustellung

- on StB oder Mondonten

BGH v. 19.3.1987 - IXZR166/86

BGH v. 10.8.l9B7 - NotZ 4/87: NJW 1988,208
BGH v. 28.l.l9BB - lXZRlO2/87
:rNM]9B9,472
BGH v. 3. 2. l9BB - lYo 2R196/86: StB 1988, 312

44
44
54
44
54
45
45
45
)

89,
89,
R9

89,
44, 14s,

89,
89,
89,
89,

89, lO9

89, 36
(LS)

89, 2
89, 100
89, t7
89, 50

Its)

89,109
89, 73
89, 39
89, I 16
89, 25

89, 23
89, 23
89, 99
89, 23

89, 46

89,73,82
89,73, 82
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89, 14

89,14, 44
89,4s,82

ao(
89,14s
89, 45
89, 28
89, t4

t<
28

89,
89,

89, r00
89, 79

72
OB

08
OB

22

89,
89,
89,
89,

89,

89,

88, 22
89, 72,122

89, 50
ILS)

89, 50
(ts)

89, 50
{LS)

89, 50
{LSt

J/

3/

22

50
(LS)

72

33

34

89
B9

88,

89,

89,

89,

89,

89, t2s, r30
89, 5
89, 82

89,125,130
89, 28

89, 89

89, I 33

89, r33

89,104

BZ s0
(LS)

B9,51
89,2,5)

89,156
89, 5r
89. 53
89, 156
B? 5l
89,51

89, 87

89, 36
{LSI

89,145

89,145

89, 37

Hoftung des Wir+schoftsprüfers
- Veriöhrung, g5lo WPO
- voryertrog liche schodenersotzo nsprüche,

Ansprüche ous Geschöftsführer ohne Auftrog
- Rechtsberotung, Art.l $5 Nr. 2 Rechtsberotungsgesetz
{OLG Homburg Urt.v. 5.4.1989 - SU 44/86l

6

Leitsötze (d.Verf.),

l. Der Alleingesellschofter und gleichzeitig einzige ollein-vertretungs-
berechtigte Geschöftsführer einer wp-GmbH 'rst einer persönlich;n
Hoftung - Durchgriffshoftung - nicht ousgesetzt.

Eine Durchgriffshoftung würde den Mißbrouch von Rechtsformen und
ein treuwidriges Berufen ouf die rechtliche selbstöndigkeit der GmbH
voroussetzen.

2. Regreßonsprüche wegen fehlerhofter Berotung bei Abschluß eines
Koufvertroges veriöhren in fünf Johren gem. S 5l o WpO.
Veriöhrungsbeginn ist der Zeitpunkt des Abschlusses des Kouf-
vertroges.

3. Die Regeln über den ,,sekundören schodenersotzonspruch" gelien
ouch für den WP.

Die Pflicht zur Belehrung über Fehler in den eigenen Arbeiien und die
veriöhrungsbestimmung des $ 5l o WPo entföllt, sobold der Mondont
nicht mehr belehrungsbedudtig ist. Die Belehrungspflicht des Mon-
donten entföllt mit einer Beouftrogung eines RA zur prüfung von
Regrellonsprüchen.

4. Die Hinzuziehung des WP zu verkoufsverhondlungen ist berufstypisch.
Die schriftliche Abfossung des Koufuertroges noih Beendigung der
verhondlungen steht im unmittelboren Zusommenhong mitleiwirt-
schoftsberoienden Tötigkeit des Wp und stellt keine zusötzliche und
eigenstöndige Rechtsberotung dor (Art.l $5 Nr. 2 Rechtsberotungs-
gesetzl.

5. Die vereinborung eines Erfolgshonorors stellt eine gegen gl3B BGB
versfoßende nichtige Honoro ro bsproche do r.

6. Schodenersotzonsprüche ous nichtigen Berotungsvertrögen wegen
Versch u ldens bei verlro gssch I uß oder Gesch öfrsfü h ru n g o h ne Auftio g
veriöhren ebenfolls in fünf Johren gem. g5lo wpo wie schodenl
ersotzonsprüche ous positiver Vertrogsverletzung eines wirksomen
Berotungsvertroges.

89, 62
89,64, 90

89, 62
89,62, 90

89. 50
Itsr

89,51

89.51
89, 5t

164

89,123
89,123
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BGH v. ll. Z.l98B - llZR232/87
: BB l9BB, 1992
: NJW 1989,293
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